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 Allgemeine Verwaltung 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

Info@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 15.04.2021  
 

 

Einladung zur 
16. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Dienstag, 27.04.2021, 19:00 Uhr, im Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld, Stadtsaal stattfindenden Sitzung des Stadtrates ein. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Bürgerfragestunde gem. § 36 der Geschäftsordnung (GeschO); Anfragen an den 

Oberbürgermeister 
 

 2. Bekanntgabe von in nichtöffentlichen Sitzungen gefassten Beschlüssen gem. Art. 
52 Abs. 3 GO 
 

 3. Konzept zur Wahlwerbung 
 

 4. Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Bericht Bayerischer Kommunaler Prüfungsver-
band für das Wirtschaftsjahr 2018 
 

 5. Umbau des Feuerwehrgerätehauses Aich 
 

 6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen Kurt-Huber 
Ring und Industriestraße“;   
Ergebnis des Fachbeirats, Aufstellungsbeschluss, Beschluss Vorentwurf 
 

 7. Vergabe der Namensrechte für das Stadion an der Klosterstraße 
 

 8. SA Nr. 044/2020-2026; Antrag auf bessere Einbindung der Betroffenen bei Sit-
zungsunterlagen 
 

 9. Verschiedenes 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Grundstücksangelegenheit 

 
 2. Grundstücksangelegenheit 

 
 3. Grundstücksangelegenheit 

 
 4. Personalangelegenheiten 

 
 5. Personalangelegenheiten 

 
 6. Personalangelegenheiten 

 
 7. Vergabeangelegenheit 

 
 8. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2321/2021 
 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Konzept zur Wahlwerbung 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 34 Erstelldatum 05.01.2021 

Verfasser Thron, Birgit Zuständiges Amt Amt 3  

Amt 2 

Sachgebiet 34 
Straßenverkehrsbehörde 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 23.03.2021 Ö 

2 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 13.04.2021 Ö 

3 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

 

Anlagen: Sachantrag für HFA-Sitzung am 13.04.21 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat  beschließt das als Anlage beigefügte Konzept zur Wahlwerbung zu 
beschließen. 
 
Alternativ: 
 
Der Stadtrat  beschließt das als Tischvorlage ausgereichte  Konzept zur Wahlwer-
bung zu beschließen. 
 
 
Es soll von der Verwaltung und den Parteien ab der Bundestagswahl 2021 verbind-
lich angewendet werden. 
 
Die Anlagen 1 – 7 werden zum Bestandteil des Konzeptes erklärt. 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Seite 2 

 

Referent/in     Pötzsch / SPD Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
 
Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 23.03.2021 die Behandlung des Sachantra-
ges zur Vorberatung an den HFA verwiesen. 
 
Der Sachantrag zur Stadtratssitzung vom 23.03.2021 diente dem HFA als Diskussi-
onsgrundlage. 
 
Gegebenenfalls in das Konzept aufzunehmende Änderungen entnehmen Sie bitte 
dem Protokollauszug der HFA-Sitzung vom 13.04.2021. Die Verwaltung wird bis zur 
beschließenden Stadtratssitzung evtl. Änderungen in das Konzept einarbeiten und 
als Tischvorlage ausreichen. 
 
 
Die Verwaltung kommt somit zu eingangs formuliertem Beschlussvorschlag. 
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Konzept zur Wahlwerbung 
 
 
Präambel: 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, dass für alle Wahlen anwendbar sein soll. Es soll der 
Klarstellung und Festsetzung von Regeln dienen, sowie für die Verwaltung, als auch für die 
Parteien. Durch einen Stadtratsbeschluss sollen die Regeln verbindlich zur Anwendung kommen. 
 
 
Wahlwerbung findet statt  
 
1. auf Wahlplakattafeln 
 
1.1  die von der Stadt an nachfolgenden Standorten, mind. 6 Wochen vor der Wahl, zur Verfügung 

gestellt werden. 
 

 Buchenauer Platz 
 

 Haltepunkt Buchenau – Nord 
 

 Ecke Am Einfang- Am Sulzbogen 
 

 Richard-Higgins-Str. beim Kindergarten) 
 

 Waldfriedhof / Ecke Landsberger Str. 
 

 Schöngeisinger Str. nach Schlachthofbrücke) 
 

 Augsburger Str. (Grünfläche zw. Ganghoferstr. u. Hochfeldweg) 
 

 Dachauer Str. (Abzweigung Frühlingstr.) 
 

 Münchner Str. (beim Deichensteg ) 
 

 Bahnhofsweg / Verlängerung  Stockmeierweg (Vermessungsamt) 
 

 Ortsteil Aich (Leitenweg beim Kreuz) 
 

 Ortsteil Puch (Bus-Wartehäuschen) 
 

 Ortsteil Neulindach (Lindenplatz) 
 

 Ortsteil Lindach (Ortsteileinfahrt) 
 

 Hauptstraße (vor Sparkasse) 
 

 Hauptstraße (Nähe Modehaus Kohl) 
 

 Schöngeisinger Str. (Nähe Bushaltestelle „Schöngeisinger Str.“) 
 

  

TOP Ö  3TOP Ö  3
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1.2  entsprechend der Wahlvorschlagsnummern auf den Stimmzetteln  
 
Es erfolgt eine Kennzeichnung der Standorte durch den Bauhof (Name/Partei + Breite  
der Plakate). Soweit möglich werden die Tafeln durch den Bauhof entsprechend der  
erforderlichen Anzahl der Wahlvorschläge erweitert.  
Ggf. können bei unzureichenden Kapazitäten Plakattafeln von Berechtigten daneben (im 
Umkreis von 5 Metern) aufgestellt werden 
 
siehe am Beispiel Kommunalwahl 2020: 

. 
1.3  Die Größe der Plakate wird auf DIN A 1 festgesetzt. 

 
    

2. nicht auf den städtischen Anschlagtafeln! 
    Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch SG 34 Straßenverkehrsbehörde entfernt. 
 
 
3. mit Transparenten nur auf (an) Privatgrund mit Zustimmung des jeweiligen Eigentümers! 
    Transparente im öffentlichen Verkehrsraum werden auf Kosten des Verursachers durch den  
    städtischen Bauhof entfernt. 
 
 
4. mit Sondernutzungserlaubnis unter den nachfolgend festgesetzten Auflagen: 
 
4.1 Die Anzahl wird auf max. 40 Plakate pro Wahlvorschlag begrenzt. 
    
4.2 Die Größe der Plakate wird auf max. DIN A 1 festgesetzt. 
 
4.3 Der Zeitraum wird auf 6 Wochen vor der Wahl, beginnend am Samstag davor, begrenzt. 
 
4.4 Die Sondernutzungen sind bis spätestens 8 Wochen vor der Wahl bei der Straßenverkehrs- 
      behörde unter strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de schriftlich zu beantragen.  
 
 
4.5 Das Plakatieren ist verboten: 
 

 in der Hauptstraße (vom Rathaus bis zur Leonhardikirche) 
 

 auf öffentlichen Flächen innerhalb des Klosterareals, mit dem Bereich des 
Veranstaltungsforums und mit dem Bereich zwischen Straße und Beginn des Gebäudes 
 

 an Pflanztrögen 

 

 in Kreisverkehren 

24

Sta
dtra

t

27
.04

.20
21

mailto:strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de


 im Kreuzungsbereich (5 m zum Schnittpunkt der Fahrbahnkanten) 

 

 an Fußgängerüberwegen 

 

 an Ampelanlagen 

 

 an allen Verkehrszeichen, die sich an den fließenden Verkehr richten 

 

 außerhalb bebauter Ortsteile auf freier Strecke 

 

4.6  Die Ausübung der Erlaubnis hat so zu erfolgen, dass der Straßenverkehr nicht und der 
       Verkehr auf Gehwegen und Radwegen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Hierbei ist  
       Folgendes zu beachten: 
 
       Plakate über Fahrbahnen (kein Gehweg vorhanden) 
       Grundsätzlich sind die Plakatständer parallel zur Fahrbahn anzubringen. Die Mindesthöhe  
       der Unterkante der Plakate (Lichtraumprofil) muss über Fahrbahnen 4,50 m betragen. 
 
       Plakate auf/über Gehwegen und Radwegen 
       Vom Fahrbahnrand ist eine Entfernung von mind. 0,50 m (Außenkante) einzuhalten. Es sind  
       verbleibende Mindestrestbreiten bei Gehwegen von 2,00 m, bei Radwegen von 2,50 m und  
       bei gemeinsamen Geh- und Radwegen von 3,00 m einzuhalten. Können diese Mindest- 
       restbreiten nicht eingehalten werden, sind die Plakate so anzubringen, dass die Mindesthöhe  
       der Unterkante der Plakate über Geh- und Radwegen 2,50 m beträgt.  
 

Die Sicht auf amtliche Verkehrszeichen und Signalanlagen sowie die Sichtwinkel an Straßen- 
kreuzungen und -einmündungen muss frei bleiben. Es ist diesbezüglich ein Mindestabstand 
von 5,00 m (gerechnet vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten) einzuhalten. An Grundstück-
sein- und -ausfahrten ist ein Mindestabstand von 5,00 m einzuhalten. 
 
 

4.7  An Straßenbeleuchtungsmasten ist die Anbringung gestattet, wenn die unter Nr. 4.6.  
 genannten Abstände eingehalten werden.  
 

4.8  Andere Sondernutzungen und Anschläge dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 

4.9  Plakate des gleichen Erlaubnisinhabers müssen mindestens 100,00 m (gerechnet nach  
 allen Seiten) voneinander entfernt sein. 
 

4.10  Die Plakatständer / Plakattafeln sind so aufzustellen und zu befestigen, dass sie durch   

 Witterungseinflüsse nicht von der Befestigung gelöst werden und dadurch Verkehrsbe- 

 einträchtigungen bewirken. Die Befestigung hat mit geeignetem Befestigungsmaterial,  

 was Schäden am Träger ausschließt, zu erfolgen.  

 

4.11  Die Entfernung aller Plakate hat innerhalb der auf die Wahl folgenden 5 Werktage zu erfolgen. 

 Nicht termingerecht entfernte Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch den   

 städtischen Bauhof entfernt. 

 

4.12  Widerrechtlich angebrachte / aufgestellte Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch   

 den städtischen Bauhof entfernt. 
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5. durch Informationsstände 
 
5.1 auf öffentlich gewidmeten Flächen 

       

 Die Größe der einzelnen Infostände wird auf max. 3 qm begrenzt. 

 

 Der Beginn der Durchführung von Informationsständen wird auf frühestens 8 Wochen, 

beginnend am Samstag davor, vor der Wahl festgesetzt. 

 

 Anträge zur Durchführung von Infoständen sind mind. 4 Monate (16 Wochen) vor der Wahl 

bei der Straßenverkehrsbehörde unter strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de 

schriftlich zu beantragen. Die Straßenverkehrsbehörde sammelt die Anträge bis 3 Monate 

(12 Wochen) vor der Wahl und verteilt dann die Termine und Standorte entsprechend der 

vorhandenen Kapazitäten gerecht.  

 

          siehe am Beispiel der Kommunalwahl 2020: 

            
 

 Die Erlaubnis zur Durchführung wird bis spätestens 10 Wochen vor der Wahl durch 

Sondernutzungserlaubnis unter Vorgabe von Standort, Größe und Zeitraum sowie ggf. 

zusätzlich erforderlichen weiteren Auflagen erteilt.  

 

 Anträge, die zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, können in der Planung der gerechten 

Verteilung nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

5.1.1 folgende öffentliche Flächen stehen für Informationsstände zur Verfügung: 

 

 südlicher Viehmarktplatz (insgesamt max. ca. 9 qm gemäß Lageplan, wenn Grüner Markt) 

(Anlage 1) = max. 3 Infostände gleichzeitig möglich 
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 Geschwister-Scholl-Platz (insgesamt max. ca. 18,75 qm gemäß Lageplan, wenn 

Wochenmarkt) 

(Anlage 2) = max. 6 Infostände gleichzeitig möglich 

 

 Hauptstraße, Sparkassenvorplatz 

(Anlage 3) = max. 5 Infostände gleichzeitig möglich 

 

 Augsburger Straße Rathaustreppe (am Wahltag Bannmeile) 

(Anlage 4) = max. 3 Infostände gleichzeitig möglich 

 

5.2  auf privaten Flächen / Fürstenfelder Straße bei Eingang Bauernmarkt 

 

 Vom jeweiligen Privateigentümer ist vorher die Erlaubnis einzuholen.  

 

 Mit dem Betreiber des Bauernmarktes ist rechtzeitig vorher Kontakt aufzunehmen um den 

Infostand aufzustellen. 

(Anlage 5) 

 

 

6.     Weiterhin besteht die Möglichkeit mit Erlaubnis des SG 24 Liegenschaften auf städtischen 

privaten Flächen Plakatwände aufzustellen. 

 

6.1   Die Anzahl der Plakatwände werden auf 1 pro Partei festgesetzt.  

  Werden nicht alle Standorte in Anspruch genommen, können den Antragstellern weitere  

   -bis 2 Standorten- genehmigt werden 

 

6.2   Die Größe wird auf max. DIN 18/1 (356 cm x 252 cm) festgesetzt. 

 

6.3   Die Aufstellung darf frühestens 6 Wochen, beginnend am Samstag davor, vor der Wahl  

  erfolgen. 

 

6.4   Anträge sind mind. 4 Monate (16 Wochen) vor der Wahl bei der Liegenschaftsabteilung unter  

  SG24@fuerstenfeldbruck.de schriftlich einzureichen. Die Liegenschaftsabteilung sammelt die  

  Anträge bis 3 Monate (12 Wochen) vor der Wahl und verteilt dann die Standorte ent- 

  sprechend der vorhandenen Kapazitäten gerecht. 

 

 . 
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6.5   An Flächen stehen zur Verfügung: 

 

 

 
Lfd. Nr. 

 

 
FlNr. / Gemarkung 

 
Beschreibung / Erläuterung 

1 
 

391/7  Puch 
 

Grünfläche an der B2 – angrenzend Parkplatz 
Baumarkt 

2 
 

407/7  FFB 
 

Grünfläche an der Münchener Str. gegenüber 
Finanzamt 

3 587/6  FFB 
Grünanlage/ Lärmschutzwall Dachauer Str. – 
Nähe Einmündung Hauptstraße Emmering 

4 591/133  FFB 
Grünfläche Dachauer Str. Ecke Geh- und 
Radweg zum Willy-Buchauer-Ring 

 
5 
 

1013/9 FFB 
Grünstreifen Industriestraße Kreuzung Eduard-
Friedrich-Straße 

6 789/5  FFB 
Grünfläche zwischen Heimstätten- und 
Alpenstraße (gegenüber Tankstelle) 

 
7 
 

834/0  FFB 
Grünstreifen an der Landsberger Straße – Nähe 
Einfahrt FW FFB 

8 1054/145  Malching 
Straßenbegleitgrün Nähe Kreisverkehr 
Augsburger Straße 

9 
 

1469/46  FFB 
 

Grünfläche Ecke Aicher /Puchermühlstraße 

10 
 

1526/3  FFB 
 

Grünfläche (links) an der Einfahrt zur 
Buchenauer Straße 

11 1528/2  FFB 
Grünfläche an der Schöngeisinger Str. / Ecke 
Buchenauer Straße (gegenüber Minigolfanlage) 

12 1531/5  FFB 
Grünstreifen an der Schöngeisinger Straße / 
Kreuzung Rothschwaiger Straße 

13 1531/12  FFB 
Grünstreifen an der Schöngeisinger Straße 
(unterhalb des Schlittenberges) 

14 1623/0  FFB 
Wiese sog. „Ochsenwiese“ an der Oskar- v.-
Miller-Straße – wg. Verpachtung ist nur der 
östliche Grundstücksbereich nutzbar 

15 2106/7 FFB 
Grünstreifen an der Äußeren Schöngeisinger 
Straße – Einfahrt Weidenstraße 
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7. Bannmeile  
 

Für Wahlen, Abstimmung sowie Sammlung von Unterschriften (z.B. Unterstützungsunter-
schriften) und sonstigen Umfragen wurde durch die Stadt Fürstenfeldbruck eine sogenannte 
„Bannmeile“ als geschützter Bereich festgelegt.  
 
Innerhalb dieses Bereichs, der im Lageplan (Anlage 6) farblich markiert ist, darf eine unzu-
lässige Beeinflussung von Personen/Wahlberechtigungen/Eintragungswilligen nicht stattfinden. 
Eine solche unzulässige Beeinflussung ist beispielsweise dann gegeben, wenn in den 
genannten Bereichen Wahlplakate und/oder Werbestände aufgestellt werden, oder Umfragen 
stattfinden. Darunter fällt auch das Ansprechen der Wahlberechtigten im Zusammenhang mit 
der Wahl und/oder Unterschriftensammlung. 
 
Insbesondere dürfen Wahlberechtigte/Eintragungswillige nicht durch „Wahlhelfer“ in das 
Gebäude begleitet werden. 
 
Sofern Unterschriften unter Verstoß gegen diese Bestimmungen geleistet werden, sind sie 
unwirksam (vgl. Büchner, Kommunalwahlrecht in Bayern, Rd.Nr. 11.28, Ziff. 2 zu Art. 28 
GLKrWG). 
 
Die Bannmeile gilt nur während einer Wahl/Abstimmung/Unterschriftensammlung; nicht zu 
anderen Zeiten (z.B. wenn Wahllokal, Rathaus etc. geschlossen ist). 
Verstöße gegen die genannten Regelungen stellen zudem Ordnungswidrigkeiten dar gegen die 
sowohl durch die Stadt also auch durch die Polizei vorgegangen werden kann. 
 

 
Zusammengefasste Zeitschiene: 
 
bis 16 Wochen vor Wahl: Beantragung Infostände (SG 34) / Großplakatwände (SG 24) 
 
ab 12 Wochen vor Wahl: Vergabe der Infostände (SG 34) / Großplakatwände (SG 24) 
 
bis spätestens Freitag 10 Wochen vor Wahl:  

 Erteilung SNE für Infostände (SG 34) / Genehmigung für Großplakatwände (SG 24) 

 

 Arbeitsauftrag an Bauhof für Aufstellung (+ Entfernung + Reinigung) Plakatwände (SG 34) 

 

bis spätestens 8 Wochen vor Wahl: Beantragung SNE für freie Plakatierung durch Parteien (SG 34) 

 
bis spätestens Freitag 6 Wochen vor Wahl:  
 

 Aufstellung der Plakatwände durch Bauhof 
 

 Erteilung SNE für freie Plakatierung (SG 34) 
 
Innerhalb von 5 Werktagen nach Wahl (oder nach Stichwahl): Entfernung Plakate (Parteien) 
 
bis spätestens 2 Wochen nach Wahl (oder nach Stichwahl): Entf. Plakatwände / Plakattafeln (Bauhof) 

 
 

29

Sta
dtra

t

27
.04

.20
21



30

Sta
dtra

t

27
.04

.20
21



 

Konzept zur Wahlwerbung 
 
 
Präambel: 
Es wurde ein Konzept erarbeitet, dass für alle Wahlen anwendbar sein soll. Es soll der 
Klarstellung und Festsetzung von Regeln dienen, sowie für die Verwaltung, als auch für die 
Parteien. Durch einen Stadtratsbeschluss sollen die Regeln verbindlich zur Anwendung kommen. 
 
 
Wahlwerbung findet statt  
 
1. auf Wahlplakattafeln 
 
1.1  die von der Stadt an nachfolgenden Standorten, mind. 6 Wochen vor der Wahl, zur Verfügung 

gestellt werden. 
 

 Buchenauer Platz 
 

 Haltepunkt Buchenau – Nord 
 

 Ecke Am Einfang- Am Sulzbogen 
 

 Richard-Higgins-Str. beim Kindergarten) 
 

 Waldfriedhof / Ecke Landsberger Str. 
 

 Schöngeisinger Str. nach Schlachthofbrücke) 
 

 Augsburger Str. (Grünfläche zw. Ganghoferstr. u. Hochfeldweg) 
 

 Dachauer Str. (Abzweigung Frühlingstr.) 
 

 Münchner Str. (beim Deichensteg ) 
 

 Bahnhofsweg / Verlängerung  Stockmeierweg (Vermessungsamt) 
 

 Ortsteil Aich (Leitenweg beim Kreuz) 
 

 Ortsteil Puch (Bus-Wartehäuschen) 
 

 Ortsteil Neulindach (Lindenplatz) 
 

 Ortsteil Lindach (Ortsteileinfahrt) 
 

 Hauptstraße (vor Sparkasse) 
 

 Hauptstraße (Nähe Modehaus Kohl) 
 

 Schöngeisinger Str. (Nähe Bushaltestelle „Schöngeisinger Str.“) 
 

  

TOP Ö  3TOP Ö  3
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1.2  entsprechend der Wahlvorschlagsnummern auf den Stimmzetteln  
 
Es erfolgt eine Kennzeichnung der Standorte durch den Bauhof (Name/Partei + Breite  
der Plakate). Soweit möglich werden die Tafeln durch den Bauhof entsprechend der  
erforderlichen Anzahl der Wahlvorschläge erweitert.  
Ggf. können bei unzureichenden Kapazitäten Plakattafeln von Berechtigten daneben (im 
Umkreis von 5 Metern) aufgestellt werden 
 
siehe am Beispiel Kommunalwahl 2020: 

. 
1.3  Die Größe der Plakate wird auf DIN A 1 festgesetzt. 

 
    

2. nicht auf den städtischen Anschlagtafeln! 
    Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch SG 34 Straßenverkehrsbehörde entfernt. 
 
 
3. mit Transparenten nur auf (an) Privatgrund mit Zustimmung des jeweiligen Eigentümers! 
    Transparente im öffentlichen Verkehrsraum werden auf Kosten des Verursachers durch den  
    städtischen Bauhof entfernt. 
 
 
4. mit Sondernutzungserlaubnis unter den nachfolgend festgesetzten Auflagen: 
 
4.1 Die Anzahl wird auf max. 60 Plakatstandorte pro Wahlvorschlag begrenzt. 
    
4.2 Die Größe der Plakate wird wie folgt festgesetzt: 
      2 Drittel in DIN A1 > max. 40 + 1 Drittel in DIN A0 > max. 20 
      Unter Einhaltung der Größe sind auch andere Formen möglich. 
 
4.3 Der Zeitraum wird auf 6 Wochen vor der Wahl, beginnend am Samstag davor, begrenzt. 
 
4.4 Die Sondernutzungen sind bis spätestens 8 Wochen vor der Wahl bei der Straßenverkehrs- 
      behörde unter strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de schriftlich zu beantragen.  
 
 
4.5 Das Plakatieren ist verboten: 
 

 in der Hauptstraße (vom Rathaus bis zur Leonhardikirche) 
 

 auf öffentlichen Flächen innerhalb des Klosterareals, mit dem Bereich des 
Veranstaltungsforums und mit dem Bereich zwischen Straße und Beginn des Gebäudes 
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 an Pflanztrögen 

 

 in Kreisverkehren 

 im Kreuzungsbereich (5 m zum Schnittpunkt der Fahrbahnkanten) 

 

 an Fußgängerüberwegen 

 

 an Ampelanlagen 

 

 an allen Verkehrszeichen, die sich an den fließenden Verkehr richten 

 

 außerhalb bebauter Ortsteile auf freier Strecke 

 

4.6  Die Ausübung der Erlaubnis hat so zu erfolgen, dass der Straßenverkehr nicht und der 
       Verkehr auf Gehwegen und Radwegen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Hierbei ist  
       Folgendes zu beachten: 
 
       Plakate über Fahrbahnen (kein Gehweg vorhanden) 
       Grundsätzlich sind die Plakatständer parallel zur Fahrbahn anzubringen. Die Mindesthöhe  
       der Unterkante der Plakate (Lichtraumprofil) muss über Fahrbahnen 4,50 m betragen. 
 
       Plakate auf/über Gehwegen und Radwegen 
       Vom Fahrbahnrand ist eine Entfernung von mind. 0,50 m (Außenkante) einzuhalten. Es sind  
       verbleibende Mindestrestbreiten bei Gehwegen von 2,00 m, bei Radwegen von 2,50 m und  
       bei gemeinsamen Geh- und Radwegen von 3,00 m einzuhalten. Können diese Mindest- 
       restbreiten nicht eingehalten werden, sind die Plakate so anzubringen, dass die Mindesthöhe  
       der Unterkante der Plakate über Geh- und Radwegen 2,50 m beträgt.  
 

Die Sicht auf amtliche Verkehrszeichen und Signalanlagen sowie die Sichtwinkel an Straßen- 
kreuzungen und -einmündungen muss frei bleiben. Es ist diesbezüglich ein Mindestabstand 
von 5,00 m (gerechnet vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten) einzuhalten. An Grundstück-
sein- und -ausfahrten ist ein Mindestabstand von 5,00 m einzuhalten. 
 
 

4.7  An Straßenbeleuchtungsmasten ist die Anbringung gestattet, wenn die unter Nr. 4.6.  
 genannten Abstände eingehalten werden.  
 

4.8  Andere Sondernutzungen und Anschläge dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 

4.9  Die Plakatstandorte des gleichen Erlaubnisinhabers müssen mindestens 100,00 m (gerechnet 
nach allen Seiten) voneinander entfernt sein. 
 

4.10  Die Plakatständer / Plakattafeln sind so aufzustellen und zu befestigen, dass sie durch   

 Witterungseinflüsse nicht von der Befestigung gelöst werden und dadurch Verkehrsbe- 

 einträchtigungen bewirken. Die Befestigung hat mit geeignetem Befestigungsmaterial,  

 was Schäden am Träger / an Bäumen ausschließt, zu erfolgen.  

 

4.11  Die Entfernung aller Plakate hat innerhalb der auf die Wahl folgenden 5 Werktage zu erfolgen. 

 Nicht termingerecht entfernte Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch den   

 städtischen Bauhof entfernt. 

 

33

Sta
dtra

t

27
.04

.20
21



4.12  Widerrechtlich angebrachte / aufgestellte Plakate werden auf Kosten des Verursachers durch   

 den städtischen Bauhof entfernt. 

 

5. durch Informationsstände 

 

5.1 auf öffentlich gewidmeten Flächen 

       

 Die Größe der einzelnen Infostände wird auf max. 3 qm begrenzt. 

 

 Der Beginn der Durchführung von Informationsständen wird auf frühestens 8 Wochen, 

beginnend am Samstag davor, vor der Wahl festgesetzt. 

 

 Anträge zur Durchführung von Infoständen sind mind. 4 Monate (16 Wochen) vor der Wahl 

bei der Straßenverkehrsbehörde unter strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de 

schriftlich zu beantragen. Die Straßenverkehrsbehörde sammelt die Anträge bis 3 Monate 

(12 Wochen) vor der Wahl und verteilt dann die Termine und Standorte entsprechend der 

vorhandenen Kapazitäten gerecht.  

 

          siehe am Beispiel der Kommunalwahl 2020: 

            
 

 Die Erlaubnis zur Durchführung wird bis spätestens 10 Wochen vor der Wahl durch 

Sondernutzungserlaubnis unter Vorgabe von Standort, Größe und Zeitraum sowie ggf. 

zusätzlich erforderlichen weiteren Auflagen erteilt.  

 

 Anträge, die zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, können in der Planung der gerechten 

Verteilung nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

5.1.1 folgende öffentliche Flächen stehen für Informationsstände zur Verfügung: 
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 südlicher Viehmarktplatz (insgesamt max. ca. 15 qm gemäß Lageplan, wenn Grüner Markt) 

(Anlage 1) = max. 5 Infostände gleichzeitig möglich 

 

 Geschwister-Scholl-Platz (insgesamt max. ca. 18,75 qm gemäß Lageplan, wenn 

Wochenmarkt) 

(Anlage 2) = max. 6 Infostände gleichzeitig möglich 

 

 Hauptstraße, Sparkassenvorplatz 

(Anlage 3) = max. 5 Infostände gleichzeitig möglich 

 

 Augsburger Straße Rathaustreppe (am Wahltag Bannmeile) 

(Anlage 4) = max. 3 Infostände gleichzeitig möglich 

 

5.2  auf privaten Flächen / Fürstenfelder Straße bei Eingang Bauernmarkt 

 

 Vom jeweiligen Privateigentümer ist vorher die Erlaubnis einzuholen.  

 

 Mit dem Betreiber des Bauernmarktes ist rechtzeitig vorher Kontakt aufzunehmen um den 

Infostand aufzustellen. 

(Anlage 5) 

 

 

6.     Weiterhin besteht die Möglichkeit mit Erlaubnis des SG 24 Liegenschaften auf städtischen 

privaten Flächen Plakatwände aufzustellen. 

 

6.1   Die Anzahl der Plakatwände werden auf 1 pro Partei festgesetzt.  

  Werden nicht alle Standorte in Anspruch genommen, können den Antragstellern weitere  

  Standorte genehmigt werden 

 

6.2   Die Größe wird auf max. DIN 18/1 (356 cm x 252 cm) festgesetzt. 

 

6.3   Die Aufstellung darf frühestens 6 Wochen, beginnend am Samstag davor, vor der Wahl  

  erfolgen. 

 

6.4   Anträge sind mind. 4 Monate (16 Wochen) vor der Wahl bei der Liegenschaftsabteilung unter  

  SG24@fuerstenfeldbruck.de schriftlich einzureichen. Die Liegenschaftsabteilung sammelt die  

  Anträge bis 3 Monate (12 Wochen) vor der Wahl und verteilt dann die Standorte ent- 

  sprechend der vorhandenen Kapazitäten gerecht. 

 

 . 
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6.5   An Flächen stehen zur Verfügung: 

 

 
Lfd. Nr. 

 

 
FlNr. / Gemarkung 

 
Beschreibung / Erläuterung 

1 
 

391/7  Puch 
 

Grünfläche an der B2 – angrenzend Parkplatz 
Baumarkt 

2 
 

407/7  FFB 
 

Grünfläche an der Münchener Str. gegenüber 
Finanzamt 

3 587/6  FFB 
Grünanlage/ Lärmschutzwall Dachauer Str. – 
Nähe Einmündung Hauptstraße Emmering 

4 591/133  FFB 
Grünfläche Dachauer Str. Ecke Geh- und 
Radweg zum Willy-Buchauer-Ring 

 
5 
 

1013/9 FFB 
Grünstreifen Industriestraße Kreuzung Eduard-
Friedrich-Straße 

6 789/5  FFB 
Grünfläche zwischen Heimstätten- und 
Alpenstraße (gegenüber Tankstelle) 

 
7 
 

834/0  FFB 
Grünstreifen an der Landsberger Straße – Nähe 
Einfahrt FW FFB 

8 1054/145  Malching 
Straßenbegleitgrün Nähe Kreisverkehr 
Augsburger Straße 

9 
 

1469/46  FFB 
 

Grünfläche Ecke Aicher /Puchermühlstraße 

10 
 

1526/3  FFB 
 

Grünfläche (links) an der Einfahrt zur 
Buchenauer Straße 

11 1528/2  FFB 
Grünfläche an der Schöngeisinger Str. / Ecke 
Buchenauer Straße (gegenüber Minigolfanlage) 

12 1531/5  FFB 
Grünstreifen an der Schöngeisinger Straße / 
Kreuzung Rothschwaiger Straße 

13 1531/12  FFB 
Grünstreifen an der Schöngeisinger Straße 
(unterhalb des Schlittenberges) 

14 1623/0  FFB 
Wiese sog. „Ochsenwiese“ an der Oskar- v.-
Miller-Straße – wg. Verpachtung ist nur der 
östliche Grundstücksbereich nutzbar 

15 2106/7 FFB 
Grünstreifen an der Äußeren Schöngeisinger 
Straße – Einfahrt Weidenstraße 
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7. Bannmeile  
 

Für Wahlen, Abstimmung sowie Sammlung von Unterschriften (z.B. Unterstützungsunter-
schriften) und sonstigen Umfragen wurde durch die Stadt Fürstenfeldbruck eine sogenannte 
„Bannmeile“ als geschützter Bereich festgelegt.  
 
Innerhalb dieses Bereichs, der im Lageplan (Anlage 6) farblich markiert ist, darf eine unzu-
lässige Beeinflussung von Personen/Wahlberechtigungen/Eintragungswilligen nicht stattfinden. 
Eine solche unzulässige Beeinflussung ist beispielsweise dann gegeben, wenn in den 
genannten Bereichen Wahlplakate und/oder Werbestände aufgestellt werden, oder Umfragen 
stattfinden. Darunter fällt auch das Ansprechen der Wahlberechtigten im Zusammenhang mit 
der Wahl und/oder Unterschriftensammlung. 
 
Insbesondere dürfen Wahlberechtigte/Eintragungswillige nicht durch „Wahlhelfer“ in das 
Gebäude begleitet werden. 
 
Sofern Unterschriften unter Verstoß gegen diese Bestimmungen geleistet werden, sind sie 
unwirksam (vgl. Büchner, Kommunalwahlrecht in Bayern, Rd.Nr. 11.28, Ziff. 2 zu Art. 28 
GLKrWG). 
 
Die Bannmeile gilt nur während einer Wahl/Abstimmung/Unterschriftensammlung; nicht zu 
anderen Zeiten (z.B. wenn Wahllokal, Rathaus etc. geschlossen ist). 
Verstöße gegen die genannten Regelungen stellen zudem Ordnungswidrigkeiten dar gegen die 
sowohl durch die Stadt also auch durch die Polizei vorgegangen werden kann. 
 

8. Material der Wahlplakate 
 
    Es sind umweltfreundliche, recycelbare Materialien zu verwenden. 
     

 
Zusammengefasste Zeitschiene: 
 
bis 16 Wochen vor Wahl: Beantragung Infostände (SG 34) / Großplakatwände (SG 24) 
 
ab 12 Wochen vor Wahl: Vergabe der Infostände (SG 34) / Großplakatwände (SG 24) 
 
bis spätestens Freitag 10 Wochen vor Wahl:  

 Erteilung SNE für Infostände (SG 34) / Genehmigung für Großplakatwände (SG 24) 

 

 Arbeitsauftrag an Bauhof für Aufstellung (+ Entfernung + Reinigung) Plakatwände (SG 34) 

 

bis spätestens 8 Wochen vor Wahl: Beantragung SNE für freie Plakatierung durch Parteien (SG 34) 

 
bis spätestens Freitag 6 Wochen vor Wahl:  
 

 Aufstellung der Plakatwände durch Bauhof 
 

 Erteilung SNE für freie Plakatierung (SG 34) 
 
Innerhalb von 5 Werktagen nach Wahl (oder nach Stichwahl): Entfernung Plakate (Parteien) 
 
bis spätestens 2 Wochen nach Wahl (oder nach Stichwahl): Entf. Plakatwände / Plakattafeln (Bauhof) 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2360/2021 
 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Bericht Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband für das Wirtschaftsjahr 2018 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 11.02.2021 

Verfasser Leinweber, Norbert Zuständiges Amt VF  

Sachgebiet Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Kultur- und Werkausschuss Kenntnisnahme/ 
Entscheidung 

03.03.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

 

Anlagen: 1) Sitzungsvorlage vom Kultur- und Werkausschuss am 03.03.2021 

2) Protokollauszug 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den vorgelegten Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prü-

fungsverbandes für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Kenntnis und empfiehlt dem Stadtrat - 

nach Abschluss der örtlichen Rechnungsprüfung - die Entlastung diesen gemäß § 25 

Abs. 3 EBV. 

 

 

 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Seite 2 

 

Referent/in Klemenz, Dr. / CSU
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Jäger / SPD     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Seite 3 

Sachvortrag: 
 
Der Tagesordnungspunkt lag dem Kultur- und Werkausschuss am 03.03.2021 zur 
Beratung vor.  
Der Kultur- und Werkausschuss beschloss einstimmig vorstehenden Beschlussvor-
schlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2369/2021 
 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Umbau des Feuerwehrgerätehauses Aich 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 32-091 Erstelldatum 23.02.2021 

Verfasser Förg, Tanja Zuständiges Amt Amt 3  

Amt 2, Amt 5 

Sachgebiet 32 Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 13.04.2021 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Kostenschätzung vom 24.03.2021 
Anlage 2: Schätzung Zeitbedarf Umbau Feuerwehrgerätehaus ab Pro-
jektstart  
Anlage 3: Grundriss Umbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Aich 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen:  
 

1. Die Entwürfe des Ingenieurbüros IBG als Grundlage für die Umbaumaßnahmen 
für das bestehende Feuerwehrgerätehaus Aich zu verwenden.  
 

2. Die Verwaltung wird damit beauftragt, mit den weiteren Planungen für den Umbau 
des Feuerwehrgerätehauses Aich fortzufahren. Die Planung soll extern vergeben 
werden. 

 
3. Die weiteren Planungen für den Umbau werden dem Planungs- und Bauaus-

schuss zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 

 

 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Referent/in     Lohde / CSU Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in Kellerer / CSU     Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

2.025.
000 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Aufgrund der Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans von 2016 – 2020 soll das Feu-
erwehrgerätehaus in Aich umgebaut werden. Es ist erforderlich, dass u. a. die Stell-
platzsituation UVV konform gestaltet wird und ein baurechtlich zwingend notwendiger 
zweiter Rettungsweg aus dem Schulungsraum geschaffen wird und so ein möglichst 
ordnungsgemäßer Zustand hergestellt werden kann.  
In dem Gebäude sind neben der Freiwilligen Feuerwehr Aich auch der Schützenver-
ein „Eichengrün“ Aich e. V. angesiedelt. In die Planung wurden deshalb sowohl die 
Freiwillige Feuerwehr Aich, als auch der Schützenverein „Eichengrün“ Aich e. V. als 
Nutzer miteinbezogen.  
 
Aufgrund dieser Ausgangslage wurde von der Verwaltung die Firma IBG Brand-
schutztechnik und Gefahrenabwehrplanung beauftragt, einen Vorschlag für die Er-
weiterung des Gebäudes so zu planen, dass die Doppelnutzung der Schützen und 
der Feuerwehr weiterhin möglich ist und alle zusätzlichen Bedarfe im Bestandsge-
bäude durch notwendige Umbaumaßnahmen realisiert werden können.  
 
Beschreibung des Gebäudes:  
Der Neubau eines Feuerwehrgeräte- und Schützenhauses in Massivbauweise war 
Teil der Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Fürstenfeldbruck nach der Eingemein-
dung des Stadtteils Aich im Jahre 1978. 
Das nicht unterkellerte Gebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoß wurde im Mai 
1987 fertig gestellt. 
Die Außen- und Innenwände wurden gemauert. Die Fassade ist im Erdgeschoß ver-
putzt und im Dachgeschoß mit einer vertikalen Holzlattung verschalt. Die Decke wur-
de in Stahlbeton ausgeführt. Das Dachtragwerk besteht aus einem mit Ziegel ge-
decktem Holzpfettendachstuhl. Die Heizungsanlage besteht aus einem zentralen 
Gasbrenner mit Warmwasserspeicher und Radiatoren in den beheizten Räumen. Der 
Gastank befindet sich nördlich des Gebäudes. 
 
Das ursprüngliche Gebäude ist in drei Teile gegliedert.  
 
Die etwa 50 m² große Garage der Feuerwehr mit anschließendem Treibstoff- und 
Lagerraum befindet sich im nördlichen Gebäudeteil. 
 
Der Haupteingang zum Gang, an dem die gemeinschaftlich von Feuerwehr und 
Schützenverein genutzten Räume liegen, wird durch den mittleren Gebäudeteil ge-
bildet.  
Hier befinden sich ein Waschraum, zwei WC-Räume, der Heizungsraum und der 
Aufenthaltsraum mit integrierter Küche. 
 
Der etwa 84 m² große und 12,40 m lange Schützenraum liegt im südlichen Teil des 
Hauses. Er ist über den Aufenthaltsraum erschlossen und hat einen Notausgang in 
der südlichen Außenwand. 
 
Im Jahre 1998 wurde im Stil des bestehenden Gebäudes an das Feuerwehrhaus im 
Nordosten angebaut. Aus dem Treibstoffraum und dem Lagerraum wurde ein Um-
kleideraum. Im Anschluss an den Umkleideraum wurden die Räumlichkeiten im Erd-
geschoss um einen Büroraum, einen Werkraum und eine etwa 42 m² „kleine“ Garage 
mit Rolltor erweitert. 
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Von der Garage führt eine Treppe in das als Schulungsraum ausgebaute Dachge-
schoß des Anbaus.  
 

 
 
Die Gebäudesubstanz ist in einem guten Zustand und daher in jedem Fall erhaltens-
wert. Die aktuelle Nutzung der Räume kann im Zuge der geplanten Um- und Anbau-
maßnahmen neu strukturiert werden und dadurch den heutigen Anforderungen an-
gepasst werden. 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Aich: 
Das Feuerwehrgerätehaus besitzt zwei Garagen für die beiden vorhandenen Feuer-
wehrfahrzeuge. Allerdings entsprechen die Garagen nicht mehr den heutigen gülti-
gen Unfallverhütungsvorschriften. Bereits mit der Stadtratssitzung vom 29.09.2020 
wurde der Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppen Fahrzeugs 10 (HLF 
10) zugestimmt. Die Aufträge für die Ersatzbeschaffung des HLF 10 sind bereits ver-
geben, die Lieferung des Fahrzeugs ist derzeit für den Oktober 2022 geplant. Das 
neue Fahrzeug kann aufgrund der Größe nicht mehr in der derzeitigen Garage un-
tergestellt werden. Es ist somit zwingend erforderlich, dass das Feuerwehrgerä-
tehaus Aich umgebaut und den Vorschriften angepasst wird.  
 
Im Zuge der Aufnahme des Bestands vor Ort durch das Ingenieurbüro IBG wurden 
gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Aich der zukünftige Bedarf an Räumlich-
keiten festgelegt. 
 
Dieser umfasst:  

 1 Werkstatt/ Kleiderkammer 
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 1 Büro für den Kommandanten 

 1 Lager 

 1 Abstellkammer  

 1 Umkleide Herren inkl. Sanitär Herren 

 1 Umkleide Damen inkl. Sanitär Damen 

 1 Fahrzeughalle  

 1 Gemeinschaftsraum/ Bereitschaftsraum (Doppelnutzung)  
Mit der geplanten Umbaumaßnahme soll ein möglichst geringer Eingriff in die bereits 
bestehende Gebäudestruktur vorgenommen werden. Es kann jedoch so die Barriere-
freiheit für fast das ganze Gebäude hergestellt werden, mit Ausnahme des Schu-
lungsraumes der Feuerwehr. Mit der Umgestaltung des Gerätehauses kann auch 
eine klare Trennung der Alarmparkplätze für die Feuerwehrangehörigen und der all-
gemeinen Parkplätze erfolgen (siehe Präsentation), auch getrennte Umkleidekabinen 
können erst durch den Umbau realisiert werden.  
Die derzeitige Planung für den Umbau erfüllt die Vorstellungen der Feuerwehr in vol-
lem Umfang.  
 
Schützenverein „Eichengrün“ Aich e. V.: 
Bereits im Januar 2019 wurden erste Gespräche mit dem Schützenverein Aich we-
gen des Umbaus des Feuerwehrhauses Aich geführt. Ein Besichtigungstermin vor 
Ort diente der Erfassung des notwendigen bzw. wünschenswerten Raumbedarfs des 
Schützenvereins. Von den Schützen wurde damals der Wunsch geäußert, den 
Schießstand wegen des Bestandsschutzes unverändert zu lassen, so dass weiterhin 
Vereinswettbewerbe durchgeführt werden können. Lediglich zwei getrennte Umklei-
den für Damen und Herren sowie ein zusätzliches Büro und ein zusätzlicher Lager-
raum wären nötig. Die Doppelnutzung der bisherigen Räumlichkeiten – vor allem des 
Bereitschaftsraums/Gemeinschaftsraumes – zwischen der Feuerwehr und den 
Schützen wäre weiterhin möglich und wurde ausdrücklich gewünscht.  
 
Auf Basis der übermittelten Änderungswünsche wurden von dem Ingenieurbüro für 
die Schützen folgende Räume vorgesehen:  
 

 1 Schießstand mit einer Fluchttüre nach außen 

 1 Gemeinschaftsraum/ Bereitschaftsraum (Doppelnutzung) mit einem Fenster 
zum Schießstand, damit die Standaufsicht gewährleistet ist 

 1 Umkleide Damen 

 1 Umkleide Herren – wird im jetzigen Heizungsraum untergebracht 

 1 Damen-WC (Doppelnutzung) 

 1 Herren-WC (Doppelnutzung)  

 1 Büro 

 1 Lagerraum  
Da man den Schießstand unverändert lässt, ist der Bestandsschutz weiterhin ge-
währleistet. Die Wünsche und Anforderungen der Schützen wurden planerisch zu 
ihrer vollsten Zufriedenheit umgesetzt.  
 
Die Verwaltung kommt somit zu eingangs formulierten Beschlussvorschlag:  
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2.18 m²
Getränke

5.07 m²
Abst.

12.00 m²
Büro Führungskraft

Schützenverein

Allgemein

Feuerwehr

19.31 m²
Werkstatt / Kleiderkammer

4.19 m²
Getränke18.72 m²

Lager Schützen
15.41 m²
Büro Schützenverein

33.48 m²
Lager Feuerwehr

83.30 m²
Schießstand

Schwerlastregal
30 Pallettenstellpl.

7.28 m²
Umkleide Damen

Umkleide Herren
9.22 m²

39.29 m²
Flur

Bereitschaft
33.80 m²

7.14 m²
WC Herren

3.92 m²
WC Damen

15 Spinde

56 Spinde

Alarmparkplätze
13 Stellpl.

Besucherparkplätze
5 Stellpl.

Beh. Stpl. ?

8.03 m²
Du. Herren

82.66 m²
Umkleide Herren

11.11 m²
Sanitär Herren

Umkleide Damen
25.69 m²

16.38

25
.0

2

11
.9

4
40

11
.3

0
24

12.50
40

10.00
24

5.34
40

40
2.

24
5

11
5

19
.4

55
17

5

2.
39

24

9.58 m²
Sanitär Damen

115.06 m²
Fahrzeuge

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Feuerwehrhaus Aich - Anbau KOSTENSCHÄTZUNG 24.03.2021

IBG – Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung GmbH   
Dipl.-Ing. (FH) Architekt Uwe Klaila M.Eng.   uwe.klaila@ibg-brandschutz.de   Tel.: (09872) 805828 Seite 1 von 2

Pos. KG Gewerk Kurztext Menge Einheit

1 Vorarbeiten Bestand 13.000,00

330 Rohbau Ausbau, Zumauern der vorhandenen Fenster, Türen 8 Stck 400,00 3.200,00

330 Rohbau Tür-, Fensteröffnungen herstellen 6 Stck 400,00 2.400,00

330 Rohbau Vorbereiten der Bestandsfassade, Gerüst, Dämmung 120 m² 20,00 2.400,00

330 Abbruch Abbrucharbeiten 1 psch. 5.000,00 5.000,00

2 Gründung 67.500,00

310 Tiefbau Gelände freimachen 300 m² 25,00 7.500,00

310 Tiefbau Aushub, Entsorgung 250 m³ 35,00 8.750,00

310 Tiefbau Rohrgräben 20 lfm 50,00 1.000,00

320 Tiefbau Unterbau, Sauberkeitsschicht etc. 250 m³ 35,00 8.750,00

320 Rohbau Bodenplatte 300 m² 120,00 36.000,00

310 Tiefbau Verfüllen Baugrube 1 psch. 2.500,00 2.500,00

310 Tiefbau Baugrube Gastank unterirdisch 1 psch. 3.000,00 3.000,00

3 Wände 212.250,00

330 Rohbau Außenwand (z.B. KS, Dämmung, Holzbekleidung) 200 m² 500,00 100.000,00

330 Rohbau Ringanker 50 lfm 60,00 3.000,00

330 Rohbau Stb.-UZ / ÜZ, Stütze 1 psch. 2.500,00 2.500,00

330 Türen Außentüren 4 Stck 2.500,00 10.000,00

330 Tore Tore 2 Stck 7.500,00 15.000,00

340 Rohbau Innenwand tragend verputzt mit Türöffnungen 180 m² 150,00 27.000,00

340 Rohbau Innenwand nichttragend verputzt mit Türöffnungen 150 m² 120,00 18.000,00

340 Türen Innentüren 25 Stck 750,00 18.750,00

340 Fenster Fenster 30 m² 600,00 18.000,00

4 Dach 175.500,00

360 Dach Dach (Konstruktion) 300 m² 100,00 30.000,00

360 Dach Dach (incl. Konstruktion, Dämmung, Bekleidung) 300 m² 300,00 90.000,00

360 Dach Dämmung Decke über EG 250 m² 50,00 12.500,00

360 Dach Attika 100 lfm 100,00 10.000,00

360 Dach Entwässerung 1 psch. 4.000,00 4.000,00

360 Dach Sekuranten 20 Stck 250,00 5.000,00

360 Dach Oberlichter 4 Stck 2.000,00 8.000,00

360 Dach Anpassung Dachrand 35 lfm 100,00 3.500,00

360 Dach Gaube 1 psch. 10.000,00 10.000,00

360 Dach Dachflächenfenster 1 psch. 2.500,00 2.500,00

5 Ausbau 109.660,00

320 Bodenbelag Estrich, Dämmung 300 m² 60,00 18.000,00

320 Fliesen Abdichtung Nassbereich 50 m² 50,00 2.500,00

320 Fliesen Bodenfliesen 200 m² 100,00 20.000,00

320 Fliesen Bodenfliesen Fahrzeughalle 113 m² 120,00 13.560,00

340 Fliesen Wandfliesen Nassbereich 85 m² 80,00 6.800,00

340 Trockenbau Vorwände 110 m² 80,00 8.800,00

340 Maler Malerarbeiten Innen 2500 m² 12,00 30.000,00

340 Maler Anpassungen Bestand Außen 1 psch. 5.000,00 5.000,00

340 Maler Malerarbeiten, Anpassungen Schulungsraum 1 psch. 3.000,00 3.000,00

340 Trockenbau Anpassungen Schulungsraum 1 psch. 2.000,00 2.000,00

Einzelpreis
netto

Gesamtpreis
netto

Summe Pos.
netto

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Feuerwehrhaus Aich - Anbau KOSTENSCHÄTZUNG 24.03.2021

IBG – Ingenieurbüro für Brandschutztechnik und Gefahrenabwehrplanung GmbH   
Dipl.-Ing. (FH) Architekt Uwe Klaila M.Eng.   uwe.klaila@ibg-brandschutz.de   Tel.: (09872) 805828 Seite 2 von 2

Pos. KG Gewerk Kurztext Menge Einheit Einzelpreis
netto

Gesamtpreis
netto

Summe Pos.
netto

6 Sanitär 32.000,00

410 Sanitär Sanitärrohinstallation / Anbindung 1 psch. 10.000,00 10.000,00

410 Sanitär Objekte 17 Stck 1.000,00 17.000,00

410 Sanitär Ausstattung Fahrzeughalle (Stiefelwaschanlage etc.) 1 psch. 5.000,00 5.000,00

7 Heizung 48.000,00

420 Heizung FB-Heizung (ohne Estrich) 300 m² 60,00 18.000,00

420 Heizung Heizung Anbindung an Bestand 1 psch. 10.000,00 10.000,00

420 Heizung Heizungsanlage neu Dachgeschoss 1 psch. 20.000,00 20.000,00

8 Lüftung 30.000,00

430 Lüftung Lüftungsanlage für Räume (Zu- und Abluft) 1 psch. 10.000,00 10.000,00

430 Lüftung Abgasabsaugung 1 psch. 20.000,00 20.000,00

9 Elektro 40.000,00

440 Elektriker Elektroinstallation incl. Anbindung an Bestand 1 psch. 20.000,00 20.000,00

440 Elektriker Beleuchtung 50 Stck 250,00 12.500,00

440 Elektriker Einspeisevorrichtung für Notstromversorgung 1 psch. 2.500,00 2.500,00

440 Elektriker Ausstattung Fahrzeughalle (Alarmbildschirm etc.) 1 psch. 3.000,00 3.000,00

440 Elektriker Gefahrenmeldeanlage 1 psch. 2.000,00 2.000,00

10 Außenanlagen 184.500,00

520 Gartenbau Freiräumen 900 m² 5,00 4.500,00

520 Gartenbau Bäume fällen 10 Stck 500,00 5.000,00

520 Gartenbau Vorbereitung Pflaster (Aushub, Tragschicht etc.) 900 m² 35,00 31.500,00

520 Gartenbau Pflasterung Zufahrten / Stellplätze 900 m² 90,00 81.000,00

520 Gartenbau Grünanlagen 1 psch. 20.000,00 20.000,00

520 Gartenbau Sozialbereich Außen 1 psch. 5.000,00 5.000,00

520 Gartenbau Zäune, Abtrennungen 1 psch. 20.000,00 20.000,00

350 Stahlbau Außentreppe 1 psch. 15.000,00 15.000,00

350 Stahlbau Container für VBF Außenlagerung (wenn erf.) 1 psch. 2.500,00 2.500,00

11 Einrichtung 37.250,00

610 Einrichtung Schwerlastregal 20 lfm 250,00 5.000,00

610 Einrichtung Schränke 20 lfm 800,00 16.000,00

610 Einrichtung Spinde Umkleide 65 Stck 250,00 16.250,00

12 Sonstiges 2.000,00

390 Reinigung Bauendreinigung 1 psch. 2.000,00 2.000,00

13 Unvorhergesehenes 47.583,00

alle Gewerke Unvorhergesehenes 5 % 951.660,00 47.583,00

14 Nebenkosten 249.810,75

730 Architekt Planung, Bauüberwachung 15 % 999.243,00 149.886,45

730 Statiker, Ing. 10 % 999.243,00 99.924,30

1.249.053,75

19% Mehrwertsteuer 237.320,21

Gesamt brutto 1.486.373,96

Fachplaner (Statik, Bauphysik, Haustechnik, 
Einrichtungen)

Gesamt netto (Stand Vorplanung, Abweichung bis 
ca. 25% möglich, Kostenbasis 2021)
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Lfd. Nr. Bauabschnitt Maßnahme

geschätzer

Zeitbedarf 

in Wochen

1 Vorbereitung Bauantrag / ggfs. statische Vorberechnungen (LPH 3 - LPH 4) 8

2
Bearbeitung Baugenehmigung 

(geschätzt, abhängig von der Genehmigungsbehörde)
10

3
Ausschreibung Planungsleistungen (weitere LPH)

Architekt, TGA-Planer, Statiker etc.
12

4 Werkplanung / Statik / Haustechnik 12

5 Ausschreibungsvorbereitung der Gewerke 8

6 Ausschreibung / Vergabe 16

                                Schätzung Zeitbedarf Umbau Feuerwehrhaus Aich ab Projektstart

                       (kein möglicher Zeitverzug z.B. durch Fällverbotszeitraum Bäume, Frostperiode berücksichtigt)

Baugenehmigung

Umbauplanung

Schätzung Zeitbedarf Umbau FwH Aich Stand: 24.03.2021 1 von 2      
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Lfd. Nr. Bauabschnitt Maßnahme

geschätzer

Zeitbedarf 

in Wochen

                                Schätzung Zeitbedarf Umbau Feuerwehrhaus Aich ab Projektstart

                       (kein möglicher Zeitverzug z.B. durch Fällverbotszeitraum Bäume, Frostperiode berücksichtigt)

7 Vorbereitung Gelände - Baumfällarbeiten 2

8 Tiefbauarbeiten / Anpassung Bestandsgebäude für Anbau 4

9 Rohbau 10

10 Innenausbau 20

11 Umzug Feuerwehr in Neubautrakt 2

12 Abbruch 2

13 Rohbau 2

14 Innenausbau 16

124Zeitbedarf in Wochen ab Projektstart:

Errichtung Neubau zur 

Erhaltung Funktionalität 

Feuerwehrhaus während 

des Umbaus

Innenumbau der 

Bestandsräume 

Schätzung Zeitbedarf Umbau FwH Aich Stand: 24.03.2021 2 von 2      
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
Beschlussvorlage Nr. 2349/2021 

 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen 
Kurt-Huber Ring und Industriestraße„;   
Ergebnis des Fachbeirats, Aufstellungsbeschluss, Beschluss Vorentwurf 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 05.02.2021 

Verfasser Erber, Elvira Zuständiges Amt Amt 4  

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Planungs- und Bauausschuss abgesetzt 17.03.2021 Ö 

2 Planungs- und Bauausschuss Vorberatung 14.04.2021 Ö 

3 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

Anlagen: 1 STR Beschlussbuchauszug vom 25.11.2014 
2 PBA Beschlussbuchauszug vom 20.01.2016 
3 a PBA Beschlussbuchauszug vom 17.12.2018  
3 b Tischvorlage vom 17.12.2018 
4 Protokoll der 10. Fachbeiratssitzung vom 28.01.2021 
5 Übersicht Prüfaufträge aus den Unterlagen 02 2021 
6 Übersicht Planung 2016 zu 2021 
7 Lageplan mit Umgriff Geltungsbereich  
8 V+E 50 11-1 „Bereich zwischen Kurt Huber Ring und Industrie-

straße“; Vorentwurf 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Die Auffassung des Fachbeirates zur aktuellen Planung wird geteilt.  

2. Der im Stadtrat am 25.11.2014 beschlossene Aufstellungsbeschluss, Beschluss 
Vorentwurf  der Bebauungsplanänderung Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen Kurt-Huber-
Ring und Industriestraße -1. Änderung“ wird aufgehoben. 

3. Für den in Anlage 7 dargestellten Bereich wird der Aufstellungsbeschluss für einen 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst. Der Bebauungsplan trägt die Be-
zeichnung „V+E Nr. 50/11-1 Bereich zwischen Kurt-Huber Ring und Industriestraße. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt. 
         Fortsetzung Seite 2! 
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Seite 2 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Vorhabenträger einen Durchführungsver-
trag und einen Städtebaulichen Vertrag abzuschließen. 

5. Dem vorgestellten Vorentwurf (Anlage 8) wird zugestimmt. Die Verwaltung wird be-
auftragt, auf dieser Grundlage die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Der Vorentwurf 
trägt das Datum der Sitzung des Stadtrates vom 23.03.2021. 

 

Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   gering 

Umweltauswirkungen  gering 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
1. Bisheriger Verlauf 

 

Am 30.09.2014 erfolgte im PBA und am 25.11.2014 STR der Aufstellungsbeschluss 
und der Beschluss Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen 
Kurt-Huber-Ring und Industriestraße – 1. Änderung“ sowie der Beschluss einen 
Fachbeirat einzuberufen. 
 
2. Fachbeirat 

 
Der Fachbeirat tagte seit 2015 insgesamt 10 Mal. In der Sitzung des PBA am 
20.01.2016 erfolgte ein Beschluss über die bis dato erzielten Ergebnisse aus dem 
Fachbeirat. Zwischendurch fand ein Eigentümerwechsel statt, welcher erneut ein Zu-
sammentreffen des Fachbeirates notwendig machte. Eine erneute Vorstellung erfolg-
te in der PBA Sitzung am 17.12.2018 in der Form eines mündlichen Berichtes.  

Nach einem weiteren Eigentümerwechsel fanden trotz Coronakrise Ende 2020 / An-
fang 2021 drei weitere Fachbeiratssitzungen statt, davon zwei in Form von Videokon-
ferenzen. Die Planung wurde dabei weiterentwickelt. Die nun vorliegende Planung 
wird von den Mitgliedern des Fachbeirates befürwortet.  

 

Der Fachbeirat war zuletzt wie folgt besetzt: 

 
stimmberechtigte Fachju-
roren  

1. Herr Prof. Thomas Hammer/ Architekt, München 
2. Herr Johannes Mahl/ Landschaftsarchitekt, München 
3. Herr Franz Balda/ Architekt, Fürstenfeldbruck 
4. Herr Martin Kornacher/ bzw. Herr Johannes Dachsel 

Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
5. Herr Thomas Müller/ Klimaschutzbeauftragter, Stadt 

Fürstenfeldbruck 
 

stimmberechtigte 
Sachjuroren  

2. Herr Stadtrat Christian Stangl/ Grüne, 2. 
Bürgermeister 

3. Herr Stadtrat Hans Schilling/ CSU-Fraktion 
4. Herr Dr. Andreas Rothenberger/ BBV-Fraktion 
5. Herr Georg Stockinger/ Freie Wähler 

 
Sonstige Teilnehmer - Herr Oberbürgermeister Erich Raff,  

- Herr Stadtrat Philipp Heimerl/ SPD,  
- Frau Stadträtin Zierl/ ÖDP   
- SG 41 Herr Markus Reize, Frau Elvira Erber  
- SG 42 Frau Carina Schott 
- Eigentümer Herr Otto Hien und Herr Peter Emmerling 

(ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. 
KG)  

- Planerin Frau Dr. Krista Blassy vom Büro PAB 
Architekten  
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3. Planung Stand 02/2021: 

 
Der Beschlussbuchauszug der Planungs- und Bauausschuss Sitzung vom 
20.01.2016 befindet sich unter der Anlage Nr. 2.  

Das Protokoll der letzten Fachbeiratssitzung vom 28.01.2021 liegt als Anlage Nr. 4 
dem Sachvortrag bei. Die darin angesprochenen Punkte wurden vom Büro eingear-
beitet. Die Mitglieder des Fachbeirates wurden aufgefordert sich bis einschließlich 
18.02.2021 zu den überarbeiteten Unterlagen zu äußern und mitzuteilen ob ein wei-
terer Fachbeirat notwendig werden wird oder nicht. Die Mehrheit der Fachbeiratsmit-
glieder hatte an der überarbeiteten Planung nichts anzumerken (s. Tabelle / An-
hang).  

In der Anlage 5 zum Sachvortrag finden Sie eine Übersicht mit Zwischenständen. Im 
Folgenden gehen wir nur kurz auf die Unterschiede zwischen dem Stand PBA 
20.01.2016 und dem Stand 03.02.2021 ein. Es gab Veränderungen in der Nutzung 
(EG anstatt Biosupermarkt Gewerbe und gewerbliches Wohnen), Zunahme der Ge-
schossfläche, Veränderungen bei der Geschossigkeit (Staffelgeschosse), Gestaltung 
des Innenhofes sowie der Außenbereiche, Fassadengestaltung. Die Planung ist nun 
sehr detailliert ausgearbeitet.  

Ein paar Ausschnitte aus der Gegenüberstellung (Anlage 6 ausführlicher): 
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Zusammenfassung: 

 PBA 20.01.2016 
 

Unterlagen vom 03.02.2021 

Abstandsflächen   

Lageplan/ Frei-
flächen 

 Hochwertige Gestaltung der Au-
ßenflächen, begrünte Fassaden, 
Carports… 

Geschossigkeit Turm von V auf VII Geschosse 

 Westbaukörper IV -> IV 

 Ostbaukörper IV -> V Staffelgeschoss 

 Nordbaukörper IV -> IV Staffelgesschoss 

Nutzung EG Biosupermarkt, Kita -> Gewerbe, gewerbliches Wohnen und Kita 

Innenhof Jetzt höherwertige Gestaltung 

 Jetzt gestalteter Eingangsbereich 

Fassaden   

GF 5.119 qm 5.549 qm 

GF Überschrei-
tung 

1.609 qm 2.039 qm 

GFZ 1,54 1,67 

 

 

4. Weiteres Verfahren 

 
Am 18.02.2021 ging von der Firma ISARKIES Wohn- und Gewerbegrund GmbH & 
Co. KG ein Antrag auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein. Weiterhin 
wurde ein Vorentwurf eines Bebauungsplanes eingereicht (s. Anlage 7).  

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, auf Grundlage der vorgelegten Planung ei-
nen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen sowie dem Vorentwurf zuzu-
stimmen. Weiterhin wird empfohlen, die Verwaltung zu beauftragen, hierzu mit dem 
Vorhabenträger einen Durchführungsvertrag und einen Städtebaulichen Vertrag ab-
zuschließen. Hierzu müssen der bisherige Aufstellungsbeschluss sowie der Be-
schluss des Vorentwurfs vom 25.11.2014 zum bisherigen Bebauungsplanände-
rungsverfahren aufgehoben werden.  

Es wird vorgeschlagen, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchzuführen. Nachdem die 
zulässige Grundfläche unter Berücksichtigung der benachbarten Bebauungspläne 
mit engem sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang über 20.000 m² 
(jedoch unter 70.000 m²) liegt, wurde die hierfür erforderliche Vorprüfung des Einzel-
falls durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen hat.  

 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-

vorschlag.  
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Öffentliche Beschlüsse 
 

über die 
18. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 

des Stadtrates der Stadt Fürstenfeldbruck 
 
 
 
 

TOP 2 Durchführung des Baugestaltungswettbewerbes 2015 in der Stadt 
Fürstenfeldbruck 

 
Bekanntgabe: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss nimmt die Ausführungen zur Entscheidung des Bau-
gestaltungswettbewerbes 2015 in der Stadt Fürstenfeldbruck zur Kenntnis. 
 
 
Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses nehmen den Sachverhalt zur 
Kenntnis. 
 
 
 

TOP 4 Vorstellung der Ergebnisse aus dem Fachbeirat zu den Bebauungs-
plänen 50/11-1 und 50/13 

 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen im Bereich der Bebauungspläne  
50/11-1 und 50/13 entsprechend der Vorschläge des Fachbeirates weiterzuführen so-
wie entsprechende Städtebauliche Verträge auszuhandeln. 
 
Ja-Stimmen:     15 
Nein-Stimmen:   0  
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Auszug 
aus der Niederschrift über die 

53. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Planungs- und Bauausschusses 
vom 17.12.2018 

 
 
Vorsitzender, Oberbürgermeister: 
Herr Erich Raff;  
Ausschussmitglieder: 
Herr Erhard Baumann; Herr Karl Danke; Herr Prof. Dr. Rolf Eissele; Frau Gabriele Fröh-
lich; Herr Michael Piscitelli; Herr Johann Schilling; Herr Ulrich Schmetz; Herr Georg 
Stockinger; Herr Dr. Andreas Ströhle; Herr Prof. Dr. Klaus Wollenberg; Frau Dr. Alexa 
Zierl;  
Vertreter/in: 
Herr Jan Halbauer; Herr Franz Höfelsauer; Frau Hermine Kusch;  
 
Beratungspunkt (öffentlich): 
 

TOP 3 mündlicher Bericht zum derzeitigen Stand der Planungen des Vor-
habenträgers für den Bereich des Bebauungsplanes „50/11-1 “ 

 
Sachvortrag: 
 
Herr Kornacher bedauert, dass die von Fr. Dr. Blassy (PAB Architekten) zu diesem 
Tagesordnungspunkt vorbereitete Präsentation auf Grund technischer Probleme mit 
dem Beamer nicht gezeigt werden kann und verweist deshalb auf die als Tischvorlage 
ausgereichten Unterlagen. Stadträtin Dr. Zierl stellt einen Geschäftsordnungsantrag 
auf Vertagung des Tagesordnungspunktes. Nach kurzer Diskussion hinsichtlich der 
Vertagung und der Tatsache, dass Frau Dr. Blassy aus Erfurt angereist ist, zieht Stadt-
rätin Dr. Zierl ihren Antrag wieder zurück. Nunmehr stellt Stadtrat Schmetz einen Ge-
schäftsordnungsantrag, die vorgesehenen Informationen vorzutragen, nachdem es er-
neut einen potenziellen Investor gibt, welcher das Projekt umsetzen möchte. Zudem 
stellt er einen weiteren Geschäftsordnungsantrag, aus Zeitgründen den Tagesord-
nungspunkt 4 “Städtebaulicher Realisierungswettbewerb mit Ideenteil im Bereich der 
Aumühle und Lände – Beschluss Auslobungstext“ zu vertagen. 
 
Oberbürgermeister Raff erklärt, dass es ihm wichtig ist, den nächsten Tagesord-
nungspunkt 4 aufzurufen, da er im Hinblick auf zwei Anträge die weitere Vorgehenswei-
se klären möchte.  
 
Stadtrat Schmetz weist darauf hin, dass gemäß Geschäftsordnung über einen Ge-
schäftsordnungsantrag nach formaler Gegenrede, welche mit dem Beitrag des Ober-
bürgermeister geführt ist, abzustimmen ist. Oberbürgermeister Raff stellt den Ge-
schäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes 4 von Stadtrat 
Schmetz zur Abstimmung. Dieser wird mit 2 : 12 Stimmen (Stadtrat Halbauer ist bei der 
Abstimmung abwesend) abgelehnt. 
 
Bezug nehmend auf die als Tischvorlage ausgereichten Unterlagen skizziert Herr Kor-
nacher die bisherigen Planungen auf und erklärt, dass sich ein neuer Vorhabensträger 
gefunden hat, nachdem der bisherige von seinem Vorhaben zurückgetreten ist. Auf 
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Wunsch von Oberbürgermeister Raff, so Herr Kornacher weiter, soll vor einem erneuten 
Fachbeirat die überarbeitete Planung dem Ausschuss vorgestellt werden.  
 
Frau Dr. Blassy stellt zunächst den Erwerber des Grundstückes Herrn Fischer, Ge-
schäftsführer der Investas GmbH aus Augsburg sowie Frau Maurer von Wüstenrot 
Bausparkasse AG vor. Nachdem die Technik wieder funktioniert erläutert Frau Dr. Blas-
sy anhand einer Powerpointpräsentation (Anlage zum Protokoll) die überarbeitete Pla-
nung. 
 
Stadtrat Danke stellt den Geschäftsordnungsantrag, nicht in die Diskussion einzustei-
gen. Oberbürgermeister Raff weist dennoch darauf hin, dass der heutige TOP ledig-
lich der Information dienen soll, damit sich der Ausschuss über die Ideen des neuen 
Bauwerbers, welche mit der Verwaltung bislang noch nicht abgestimmt sind, einen ers-
ten Eindruck verschaffen kann. Auch kündigt er Fachbeirat für dieses Vorhaben an. 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.  
 
Stadtrat Stockinger bittet darum, den Fraktionen die Powerpointpräsentation als PDF-
Dokument zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges: 
Fürstenfeldbruck, 24.02.2021 
 
 
 
Ramona Schmid 
Schriftführerin 

gez. Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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Protokoll 
 

10. Fachbeirat für 
B-Plan Nr. 50/11-1 „Bereich zwischen Kurt-Huber-Ring und 
Industriestraße“ 

 
am 28.01.2021 von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

als Videokonferenz 
 
 
Als stimmberechtigte Fachjuroren waren anwesend: 
 

1. Herr Franz Balda/ Architekt, Fürstenfeldbruck vertritt Herrn Prof. Hammer 
2. Herr Johannes Dachsel/ Stadtbaurat, Stadt Fürstenfeldbruck 
3. Herr Thomas Müller/ Klimaschutzbeauftragter, Stadt Fürstenfeldbruck 

 
Als stimmberechtigte Sachjuroren waren anwesend: 
 

1. Herr Stadtrat Christian Stangl/ Grüne, 2. Bürgermeister 
2. Herr Georg Stockinger/ Freie Wähler 

  
 
Darüber hinaus waren, Frau Stadträtin Zierl/ ÖDP, sowie vom SG 41 Herr Markus Reize, Frau 
Elvira Erber vom SG 42 Frau Carina Schott anwesend.  
 
Von Seiten der Eigentümer nahmen Herr Otto Hien und Herr Peter Emmerling (ISARKIES 
Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co. KG), die Planerin Frau Dr. Krista Blassy und Herr 
Konstantin Möhring vom Büro PAB Architekten sowie Frau Mechthild Siedenburg und Frau 
Barbara Weiß vom Büro Zwischenräume teil. 
 
 
Tagesordnung: 
Eröffnung Chatraum ab 9.00 Uhr 
 
9:35 Uhr Beginn 
Einleitung durch Frau Erber mit kurzer Darstellung Ergebnis Prüfaufträge 
 
9:45 Uhr Moderation/ Übernahme des Vorsitzes durch Herrn Balda  
  
9:50 - 10:40 Uhr Vorstellung der neuen Planung durch das Büro PAB mit anschließender 
Diskussion 
 
10:40 Uhr Ende 

 
 
Nach kurzer Einleitung durch Frau Erber mit mündlicher Darstellung der Ergebnisse der  
Prüfaufträge übernahm Herr Balda, in Vertretung von Herrn Prof. Hammer die Moderation. 
Das Büro PAB stellte anschließend die Prüfaufträge mit Hilfe einer Simulation und einer 
anschließenden Präsentation allen Fachbeiratsmitgliedern vor.  

 
Folgende Punkte wurden durch das Büro näher erläutert: 
 
Innenhof:  

- Holzlamellen an Wohnungseingängen 
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- Rankhilfen im Innenhof als zusätzliche Begrünung und Absturzsicherung 
- Die Gestaltung des Innenhofes zieht sich in die Außenbereiche (geschwungene 

Wege, Grün und die Materialität…) 
 
Turm: 

- Extra verglaste Turm erschien eher als „Anhängsel“ und so hat man in der 
Überarbeitung das Treppenhaus in den Turm integriert 

- Vor dem Turm hat man die Aufenthaltsqualität erhöht - dieser Bereich soll als 
„Treffpunkt“ fungieren 

- Bei der Treppe gibt es neben der hier gezeigten Variante auch noch die gewendelte 
Variante, welche durch das Büro favorisiert wird 

 
Material:  

- Das Material Holz wurde ab der Kita im Gebäude in den Nischen nach oben gezogen 
 
Dächer: 

- Die angedachten Dachterrassen sind direkt vom Treppenhaus begehbar 
 
Alle anwesenden Fachbeiratsmitglieder waren sich einig in dem Punkt, dass sich die 
architektonische Qualität sehr verbessert hat und viel Arbeit in die Überarbeitung der Punkte 
gesteckt wurde.  
 
In der Diskussionsrunde ergaben sich folgende Punkte die noch nachgearbeitet werden 
sollen. 
 

1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe  
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich vergrößert werden und der 
Bereich der abgehängten Decke, wenn möglich verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen Wohnen. 
 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz verwendet werden. Im 
Bereich des östlichen Riegels gibt es schon im DG eine neue Holzverkleidung. Auch 
sollte der Turm „gestreckt“ werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und begrünt werden. Dies 
könnte man auch für die Fahrradstellplätze andenken.  
 
4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung als 
Verschattungselement und die Nutzung von Photovoltaikfolien angeregt. 

 
Weiteres Vorgehen: 
Zum weiteren Vorgehen ist folgender Ablauf besprochen worden: 
Einarbeitung der Punkte: 
 

- Innenhof/ Treppe 
- Verbesserung der Belichtung beim gewerblichen Wohnen 
- Turm/ Holzverkleidung/ Vertikalität 
- Überdachung Carport/ Fahrradstellplätze 

 
Erber/ Schott 
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Stand 09.02.2021 

 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

   

Fachjury mit Stimmrecht 
     FB 

ja  
+ 

FB 
nein 

- 

  

1 Herr Prof. Hammer 17.02.2021 +  - Kein weiterer FB notwendig. 
Sehr geehrte Frau Erber, 
nach Durchsicht der Unterlagen von PAB Architekten (Stand vom 03.02.202) möchte ich folgende Punkte anmerken: 
  
1. Die nach oben offene Wendeltreppe zum Innenhof kann ich mir vorstellen. Allerdings bleiben Fragen hinsichtlich des 
Witterungsschutzes sowie der Wartung und Pflege der Treppe und des Bereiches im EG 
2. Der Flur zur Erschließung der Apartments im EG ist nach wie vor nur künstlich belichtet und hat keine räumlichen Qualitäten 
3. Die großflächige Holzbekleidung des Turmbaukörpers unter rein formalen Aspekten ist nicht schlüssig hinsichtlich Funktion und 
Alterungsprozess. Eine Reduzierung der Holzelemente auf ihre Funktion als verschiebbarer Sicht- und Sonnenschutz wäre sinnvoll und 
wünschenswert. 
4. Eine geringere Versiegelung des Innenhofs zugunsten von mehr Grün und einer verständlichen Wegeführung würde die 
Aufenthaltsqualität sicher verbessern. 

 

  
 
- 

  

2 Herr Mahl-Gebhard 09.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 
Hierzu folgende Anmerkungen: 
 
Die Gestaltung und mögliche Nutzung der Dachflächen ist sehr zu begrüßen. Die im Protokoll angesprochene ‚Verwendung als 
Schattenelement‘ habe ich nicht ganz verstanden. Ich gehe davon aus, dass damit die Erstellung einer ausreichend notwendigen 
Verschattung gemeint ist. 
Die Gestaltung des Innenhofes mit den zusätzlichen Rankhilfen ist insgesamt zu begrüßen, Es sollte nur darauf geachtet werden, dass 
der Innenhof sich durch die Berankung nicht noch zusätzlich räumlich verengt. 
Auch der Hinweis, dass die Stellplätze im Garagenhof überdacht und begrünt werden sollten, wird von meiner Seite voll unterstützt. 
 
Insgesamt sehe ich auch sehr deutliche Fortschritte in der Gestaltung der Aussenanlagen gegenüber dem vorletzten Stand. Ich denke 
auch, dass ein weiterer Termin des Fachbeirats nicht mehr notwendig ist. 

 
 

  
 

- 

  

3 Herr Balda 17.02.2021 + - Kein weiterer FB notwendig. 

ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Hammer anschließen. Aus meiner Sicht kann auf einen weiteren Fachbeirat 
verzichtet werden. 
 

  

- 
  

4 Herr Dachsel AL4        

5 Herr Müller SG41 
 

11.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 
Nach Sichtung der Unterlagen möchte ich Dir gerne meine kurze Stellungnahme zukommen lassen. 
 
Aus meiner Sicht stellen die überarbeiteten Unterlagen einen Planungsstand dar, der dem PBA zum Beschluss vorgestellt werden kann. 
Wesentliche angemerkte Punkte des Klimaschutzes wurden dabei vom Büro bearbeitet und in den Planungen berücksichtigt. 
Insbesondere sind dabei die Grüngestaltung inkl. Dach- und Fassadenbegrünung , die Holzfassadenverkleidung, die Dach-PV-Module 
und der vereinbarte KfW-55-Energiestandard hervorzuheben.  
 
Die Anregungen des Fachbeirats bezüglich Möglichkeiten auch Fassaden-PV-Module in die Fassadengestaltung einzubeziehen wurden 
vom Büro nicht aufgenommen, ebenso wie die Anregung halbtransparente Dach-PV-Module als Verschattungselemente einsetzen zu 
können bei gleichzeitiger Nutzung der darunter liegenden Fläche als gestaltbarer Aufenthaltsraum für die Bewohner.  
 
Insgesamt kann auf einen weiteren Fachbeiratstermin aufgrund der starken Weiterentwicklung der Planungen und der Berücksichtigung 
einer Vielzahl an Anregungen verzichtet werden.  

 

     
 
 

- 
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 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

   

Politische Vertreter mit Stimmrecht 
6 Herr 

Oberbürgermeister 
Erich Raff 

       

         

7 Herr Johann Schilling 

CSU 
       

         

8 Herr Dr. Andreas 
Rothenberger, BBV 

22.02.2021 + Kein weiterer FB notwendig. 

Hallo Frau Erber,  
von meiner Seite bestehen keine Einwände, die Planung im  PBA vorzustellen.  

 

 -   

         

9 Herr Christian Stangl 
2. Bürgermeister, 
Grüne 

09.02.2021 + Sehr geehrte Frau Erber,  
 
im folgenden meine Stellungnahme:  
 
1. Die Gestalt der "Baufuge" zwischen Baukörper-Ost IV+St und Buakörper-Ost III+St erscheint wenig sinnvoll, eine Angleichung an die 
diejenige zwischen Turm und Baukörper-Ost IV+St  wäre im Sinne der Symmetrie wohl plausibler.  
 
2. Positv ist die geforderte Verlegung der Treppe nach innen; die gewendelte Treppe mit offener Spindel ist wohl von der Funktionalität 
als auch von der Gestaltung (Repräsentativität des Eingangsbereiches) einer weiteren Bearbeitung bedürftig. Bei der Höhe erscheint 
wohl mindestens ein Podest notwendig.  
 
3. Die weiteren Punkte sind gut gelöst.  
 
im Übrigen bedanke ich mich bei Dr. Blassy und ihrem Team für die sehr engagierte, produktiv-kreative und lösungsorientierte Arbeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Christian Stangl  
 
P.S. In Ihrer Email verwenden Sie "wir" als Personalpronomen für diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, dass es keines 
weiteren Beirates mehr bedarf. Meinten Sie damit die Bauverwaltung?  

 

    

         

10 Herr Georg 
Stockinger, Freie 

Wähler 

       

         

   

Sonstige (1 Vertreter ohne Stimmrecht) 
11 Fraktionsvorsitzender SPD 

Philipp Heimerl 
       

         

12 Fraktionsvorsitzende ÖDP 
Dr. Alexa Zierl 

18.02.2021 + vielen Dank für die neuen Pläne, die unsere Diskussionen im Fachbeirat meines Erachtens sehr gut aufgegriffen haben! Insbesondere 
der "Außentreppen-freie" Süd-Eingang ist nun sehr schön, das können Sie gerne so weitergeben.  

 

  
 
 
- 
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 Fachbeirat Mitglied Abgabe 
Stellungnahme 
Frist bis 
18.02.21 
 

Stellungnahme 
positiv  = + 
negativ = - 

Kommentar     

 
Von mir aus kann das Projekt nun im PBA vorgestellt werden, ohne weitere Runde im Fachbeirat.  
 
Für den PBA hätte ich nur zwei kleine, quasi "visuell-redaktionelle" Anregungen:  

1. Unser im letzten Fachbeirat eingebrachter Vorschlag, die Fahrrad- und Kfz-Stellplätze im westlichen Bereich zu überdachen 
(und zu begrünen, es ging ja um das Thema "mehr Grün"), wurde ja dankenswerterweise aufgegriffen. In der Visualisierung sind 
die Dächer aber braun dargestellt. Hier würde ich anregen, in der Visualisierung die Begrünung einzubauen. 

 

2. Für die Ost-Seite hatte ich angeregt, Teile der Stellplätze am Kurt-Huber-Ring als Fahrrad-Stellplätze zu nutzen, damit die Leute 
ihre Räder nicht wild vor dem Gebäude abstellen. 
Frau Dr. Blassy meinte dazu berechtigterweise, dass dies Sache der Stadt sei. 
Im Lageplan sind dankenswerterweise trotzdem bereits Fahrradstellplätze eingezeichnet: 

 
In der Visualisierung allerdings nicht: 

 
Da viele Stadtratsmitglieder (inklusive mir) sich erst die Fotos anschauen und die Pläne dann eventuell nicht mehr so ins letzte 
Detail, wäre es schön, wenn auch in der Visualisierung ein bis zwei "Parkbuchten" als Radlstellplätze dargestellt werden. 

Wie gesagt, das sind Anregungen für die Präsentation des Projekts im PBA, es hat also keine Eile.  

 

         

 AG Die Linke/ 
Die PARTEI 

       

         

13 Fraktionsvorsitzende FDP 
Prof. Dr. Klaus Wollenberg 

       

         

14 Herr Reize, SGL 41        

15 Frau Erber. SG 41        

16 Frau Schott SG 42        
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PBA 20.01.2016 

 
FB 08.10.2020    -    FB 17.12.2020   -   FB 28.01.2021 

 

Unterlagen vom 03.02.2021 

 

Anmerkungen 

                                                                                                          

    

 

 
Aus dem FB vom 28.01.2021 ergaben sich folgende Punkte 
die überarbeitet werden sollten: 
 
1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe 
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen 
sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich 
vergrößert werden und der Bereich der abgehängten Decke, 
wenn möglich verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen 
Wohnen. 
 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz 
verwendet werden. Im Bereich des östlichen Riegels gibt es 
schon im DG eine neue Holzverkleidung. Auch sollte der Turm 
„gestreckt“ werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und 
begrünt werden. Dies könnte man auch für die 
Fahrradstellplätze andenken. 
 
4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung 
als Verschattungselement und die Nutzung von 
Photovoltaikfolien angeregt. 
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Innenhof: 272 qm (Öffnung vorn ca. 5,2 m) 
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  Aus dem FB vom 28.01.2021 ergaben sich folgende Punkte die 
überarbeitet werden sollten: 
 
1. Innenhof 
Eingangsbereich Treppe 
Diskussion ob die Treppe nicht erst im Gebäude beginnen sollte. 
Im südlichen Eingangsbereich sollte der Glasbereich vergrößert 
werden und der Bereich der abgehängten Decke, wenn möglich 
verkleinert. 
Verbesserung der Belichtung im EG beim gewerblichen Wohnen. 
 
Ergebnis: - Treppe als Wendeltreppe innerhalb des Gebäudes 

- Vergrößerung der Glasfassade 
- Verbesserung der Belichtung des gewerblichen Wohnens 

im EG 

 
2. Turm 
Die Farbe erscheint zu dominant. Anstatt Messing sollte Holz 
verwendet werden. Im Bereich des östlichen Riegels gibt es schon im 
DG eine neue Holzverkleidung. Auch sollte der Turm „gestreckt“ 
werden die „Vertikalität“ sollte mehr betont werden. 
 
Ergebnis:  Veränderungen wurden vorgenommen 

 
3. Garagenhof 
Die Stellplätze sollten wenn möglich reduziert, überdacht und begrünt 
werden. Dies könnte man auch für die Fahrradstellplätze andenken. 
 
Ergebnis:  Im Innenhof wurden Überdachungen vorgenommen 
 

4. Dächer 
Nutzung der Dächer wurde begrüßt. Es wurde die Verwendung als 
Verschattungselement und die Nutzung von Photovoltaikfolien 
angeregt. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2375/2021 
 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Vergabe der Namensrechte für das Stadion an der Klosterstraße 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 05.03.2021 

Verfasser Maurer, Hildegard Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 51 Kinder- und Jugendhilfe, 
Sport 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1 Antrag auf Vergabe der Namensrechte  
Anlage 2 Antwortschreiben der Verwaltung 
Anlage 3 Antwortschreiben des SCF 
Anlage 4 Beispiele zum Anbringen der Firmenlogos 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck erteilt dem Sportclub Fürstenfeldbruck für ein Jahr die 
Berechtigung, das Stadion an der Klosterstraße nach den „Energiewerke Bayern“ zu 
benennen. 
 
Erforderliche Genehmigungen sowie Einrichtung und Entfernung der Werbebanner 
und sonstiger Anlagen sind auf Kosten des Vereins zu veranlassen. 

 

 

TOP Ö  7TOP Ö  7
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Seite 2 

 

Referent/in Kellerer / CSU
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Nein    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag  Nein    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten keine 

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Mit Schreiben vom 11.02.2021 (Anlage 1) hat der Sportclub Fürstenfeldbruck (SCF) 
die Stadt Fürstenfeldbruck darum gebeten, die Namensrechte für das Stadion an der 
Klosterstraße an einen Sponsor des SCF vergeben zu dürfen. Der SCF hat auf der 
Suche nach einem Sponsor die Firma „Energiewerke Bayern“ gefunden, die an den 
Namensrechten für das Stadion an der Klosterstraße Interesse hat. Wie in dem 
Schreiben erwähnt, soll ein Teil der Sponsorengelder für den Stadionnamen der Ju-
gendabteilung des Vereins für die Baumaßnahmen am Kunstrasenprojekt zur Verfü-
gung stehen. 
 
Von der Verwaltung wurde der SCF mit Schreiben vom 24.02.2021 (Anlage 2) aufge-
fordert, ein Konzept vorzulegen, aus welchem ersichtlich ist, in welcher Form der 
Sponsor auftreten will, welche bauliche Maßnahmen mit eventuellen Werbetafeln 
oder Ähnlichem umgesetzt werden sollen und über welchen Zeitraum der Sponsoring 
Vertrag laufen soll. Ebenso sollte der SCF die Sponsoring Einnahmen insgesamt of-
fen legen und der Verwaltung darlegen, welcher Sponsorenbetrag für die Errichtung 
der Flutlichtanlage verbindlich zugesagt wurde. 
 
Im Antwortschreiben vom 01.03.2021 (Anlage 3) teilte der SCF der Stadt mit, dass 
keine weiteren Baumaßnahmen notwendig sind. Es sollen Folien an den bestehen-
den Bauten aufgeklebt werden (Anlage 4). Vom Verein werden keine genauen An-
gaben über die Höhe der Sponsorengelder getätigt. Der SCF weist in diesem Ant-
wortschreiben nochmals darauf hin, dass ein Teil der Sponsorengelder an die Ju-
gendabteilung fließen werden. Dies sind 20% der Sponsoreneinnahmen für den Sta-
dionnamen, laut Verein 1.300 €. Die restlichen 80% der Sponsoring-Summe für den 
Stadionnamen sind für die 1. Herrenmannschaft vorgesehen. Die Laufzeit des Spon-
soring-Vertrages zwischen SCF und den Energiewerke Bayern beträgt 1 Jahr mit der 
Option auf weitere Jahre. 
 
Die Firma „Energiewerke Bayern“ ist ein Unternehmen, welches sich auf den Vertrieb 
und Handel von Solarstromanlagen und -Produkten spezialisiert hat. Eine Nachfrage 
bei den Stadtwerken Fürstenfeldbruck ergab, dass diese grundsätzlich keine Ein-
wände gegen den erbetenen Stadionnamen haben. 
 
Anzumerken ist, dass laut Satzung des SCF das Präsidium, bestehend aus dem 
Präsidenten und dem Vizepräsidenten, den Verein gemeinsam vertritt; eine eventuell 
abzuschließende Vereinbarung müsste dementsprechend mit dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten geschlossen werden. Das in der Anlage 1 an die Stadt gerich-
tete Anliegen des Vereins wurde vom Vorstand und nicht von allen Präsidiumsmit-
gliedern unterzeichnet. 
 
Die Verwaltung befürwortet das Anliegen des SCF, weist auf mögliche zukünftige 
Bezugsfälle hin und kommt zu oben aufgeführtem Beschlussvorschlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2404/2021 
 

16. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

SA Nr. 044/2020-2026; Antrag auf bessere Einbindung der Betroffenen 
bei Sitzungsunterlagen 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1 - 0241/trn Erstelldatum 08.04.2021 

Verfasser Klehr, Roland Zuständiges Amt Amt 1  

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 27.04.2021 Ö 

 

Anlagen: 1) SA Nr. 044/2020-2026; Antrag auf bessere Einbindung der Betroffenen 
bei Sitzungsunterlagen 

2) GO Art. 37 und 46 

 

Beschlussvorschlag (Antragstellerin): 
 
Der Stadtrat beschließt, für eine bessere Einbindung der Betroffenen bei Sitzungsun-

terlagen zu sorgen, und ergänzt dazu seine Geschäftsordnung in § 28 („Form und 

Frist für die Einladung“) um den folgenden, zusätzlichen Absatz:  

(7) Wenn Einrichtungen, Organisationen, Vereine, Unternehmen etc. in den Unterla-

gen zu einem Tagesordnungspunkt genannt werden oder direkt betroffen sind, erhal-

ten ihre offiziellen Vertreter*innen (bei Schulen: Schulleitungen und Elternbeiräte, bei 

mehreren Schulen der Gemeinsame Elternbeirat) die Unterlagen zeitgleich mit den 

Stadtratsmitgliedern zugesandt, damit sie dazu - falls nötig - rechtzeitig vor der Sit-

zung Stellung beziehen können. Eine Stellungnahme ist den Stadtrats- bzw. Aus-

schussmitgliedern zeitnah zur Kenntnis zu bringen. 

Alternativer Beschlussvorschlag (Verwaltung): 

1. Die Geschäftsordnung wird nicht geändert. Die Verwaltung wird, wie regelmäßig in 

der Vergangenheit auch, nach Möglichkeit alle entscheidungsrelevanten Unterlagen 

den Beschlussvorlagen beifügen. Insofern ist die Änderung der Geschäftsordnung 

nicht erforderlich, und an dieser Stelle in der beantragten Form ebenso nicht zuläs-

sig. 

2. Der Sachantrag Nr.044/2020-2026 ist damit behandelt. 

TOP Ö  8TOP Ö  8
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Seite 2 

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Begründung der Antragstellerin: 
 

Bei der Behandlung des TOPs „Raumluftreiniger“ im März-Stadtrat stellte sich her-
aus, dass dem Stadtrat eine relevante Unterlage - die Stellungnahme des Gemein-
samen Elternbeirats vom November 2020 - nicht ausgereicht worden und eine wich-
tige Information im Sachvortrag - die Bewertung von Testgeräten - nicht korrekt dar-
gestellt war (Einstufung „störend“, dabei hatte die Schulleitung das Gerät befürwor-
tet). Nachdem beides durch Zufall kurz vor der Sitzung bekannt geworden war, än-
derte der Stadtrat seine Meinung und stimmte - gegen den Verwaltungsvorschlag - 
für die Anschaffung der Raumluftreiniger.  
 
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Stadtrat schon in seiner Dezember-Sitzung 
die Anschaffung der Raumluftreiniger forciert hätte, falls den Stadtratsmitglieder die - 
zu diesem Zeitpunkt bereits bei Stadtspitze und Verwaltung vorliegende - Stellung-
nahme des Gemeinsamen Elternbeirats mit seinen an den Stadtrat gerichteten Emp-
fehlungen ausgereicht worden wäre. In diesem Fall hätte man die Raumluftreiniger 
rechtzeitig zur Wiederöffnung der Grundschulen am 22. Februar anschaffen und die 
Gesundheit der Kinder damit besser schützen können.  
 
Diese beiden „Fehler“ in den Unterlagen wären früher bemerkt worden, wenn die Sit-
zungsunterlagen vom Dezember und März auch an die Schulleitungen und den Ge-
meinsamen Elternbeirat versandt worden wären. Denn es ist für externe Organisati-
onen sehr aufwändig, auf gut Glück alle Sitzungseinladungen des Stadtrats daraufhin 
zu überprüfen, ob etwas für sie Relevantes behandelt wird. Dagegen ist der Verwal-
tung bei der Erstellung von Sachvorträgen ja bekannt, welche Einrichtungen, Organi-
sationen, Vereine, Unternehmen etc. darin genannt werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In § 17 - Einzelne Aufgaben der Geschäftsordnung für den Stadtrat Fürstenfeldbruck 
Wahlperiode 2020 – 2026 (GeschO) ist festgelegt: 
 
(1) Der/die Oberbürgermeister/-in erledigt in eigener Zuständigkeit 
 
1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung 
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 GO), … 
 
Dies entspricht wörtlich der Formulierung der Bay. Gemeindeordnung, Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1. 
 
 
Des Weiteren ist in § 28 - Form und Frist für die Einladung –in der GeschO unter Ab-
satz 3 derzeit Folgendes geregelt: 
 
(3) 1Der Tagesordnung können weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorla-
gen, beigefügt werden, soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertrau-
lichkeit nicht entgegenstehen. 

307

Sta
dtra

t

27
.04

.20
21



Seite 4 

 
Zusammenfassende Bewertung: 
 
Kommentar Bayerische Kommunalgesetze Bauer/Böhle/Ecker, hier zur Bay. Ge-
meindeordnung, Art. 37, RdNr. 1: 
 
Art. 37 regelt die Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters nicht abschließend (s. z. 
B. Bay. VGH vom 11.07.1994, Bay VBl 1995, 215; zu weiteren Befugnissen des ers-
ten Bürgermeisters, s. Art. 29 RdNr. 10, Art. 34 Rd.Nr. 3), nennt jedoch die wichtigs-
ten Fälle und grenzt – mit weiteren Normen (z. B. Art. 18 Abs. 1 und 3, 43 Abs. 3, 46, 
53, 59 Abs. 2) – im Innenverhältnis (Entscheidungs-) Kompetenzen des gemeindli-
chen Hauptorgans erster Bürgermeister von denen des Hauptorgans Gemeinderat 
ab. Jedes der beiden Hauptorgane (s. hierzu Art. 29 RdNr. 1) hat grundsätzlich einen 
eigenständigen Aufgabenbereich. Art. 37 regelt die kommunalinterne Zuständig-
keitsverteilung zwischen erstem Bürgermeister und Gemeinderat, während die Ver-
tretung der Gemeinde im Außenverhältnis in Art. 38 geregelt ist. In Art. 37 Abs. 1 und 
Abs. 4 handelt es sich um Zuständigkeiten, die dem ersten Bürgermeister unmit-
telbar Kraft Gesetzes zustehen, Zuständigkeiten gemäß Abs. 2 erhält er Kraft 
Übertragung durch den Gemeinderat, und Entscheidungen gemäß Abs. 3 trifft der 
erste Bürgermeister anstelle des eigentlich zuständigen Gemeinderats. 
 
Kommentar Bayerische Kommunalgesetze Bauer/Böhle/Ecker, hier zur Bay. Ge-
meindeordnung, Art. 37 RdNr. 9: 
 
… Maßgeblich für die Entscheidungszuständigkeit des ersten Bürgermeisters ist 
letztlich jedoch die von der Rechtsaufsicht und den Gerichten überprüfbare Rechts-
frage, ob es sich tatsächlich um eine Angelegenheit i. S. des Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 
handelt. … 
 
Kommentar Bayerische Kommunalgesetze Bauer/Böhle/Ecker, hier zur Bay. Ge-
meindeordnung, Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 und 2, RdNr. 3: 
 
„Geschäftsverteilung“ bedeutet (so Knemeyer, Die Zuordnung von Aufgaben, Befug-
nissen und Geschäften nach der Bayerischen Gemeindeordnung, BayVBl 1990, 589) 
die innerorganisatorische Zuordnung von Kompetenzen, d. h. die Regelung orga-
nisatorischer Fragen des Verwaltungsaufbaus und –ablaufs, soweit nicht die Vertei-
lung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder im Sinn des Art. 46 Abs. 1 Satz 
2 betroffen ist (BayVGH vom 18.07.1989, 657 [658]). So ist auch der Bezug auf die 
Geschäftsordnung zu verstehen, „im Rahmen“ derer gemäß Art. 46 Abs. 1 Satz 1 der 
erste Bürgermeister (nicht der Gemeinderat!) die Geschäfte verteilt: Die Geschäfts-
ordnung kann unter Beachtung der gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen nur all-
gemeine Grundsätze für den Dienstbetrieb aufstellen, das Recht des ersten Bürger-
meisters auf Übertragung seiner originären Aufgaben aber nicht einschränken oder 
schmälern (BayVGH vom 11.12.91, BayVBl 1992, 375). 
 
Einschätzung der Kommunalaufsicht:  
 
Gemäß Art. 46 Abs. 2 Sätze 1 u. 2 GO bereitet der erste Bürgermeister die Bera-
tungsgegenstände vor und lädt unter Angabe der Tagesordnung zur Gemeinderats-
sitzung ein. Dabei steht eine Beifügung von Sitzungsunterlagen in seinem pflichtge-
mäßen Ermessen. 
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Seite 5 

Bei Sitzungsunterlagen gilt zudem zu beachten, dass es sich hierbei um Ausarbei-
tungen (meist der Verwaltung) handelt, die nur zur internen Information der Gemein-
deratsmitglieder bestimmt sind. 
 
Aufgrund der originären Bürgermeister-Zuständigkeit erübrigt sich u.E. eine diesbe-
zügliche Ergänzung der Geschäftsordnung (für den Stadtrat) in § 28 GeschO. 
 
 
Die Verwaltung wird, wie regelmäßig in der Vergangenheit auch, nach Möglichkeit 
alle entscheidungsrelevanten Unterlagen den Beschlussvorlagen beifügen. Insofern 
ist die Änderung der Geschäftsordnung nicht erforderlich, und an dieser Stelle in der 
beantragten Form ebenso nicht zulässig. 
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Herrn Oberbürgermeister Erich Raff, Termlnbis/am: A_ ’ __ £ 31. März 2021 

Betreff: Antrag auf bessere Einbindung der Betroffenen bei Sitzungsunterlagen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Raff, 

bei der Behandlung des TOPS „Raumluftreiniger” im März-Stadtrat stellte sich heraus, dass dern 
Stadtrat eine relevante Unterlage - die Stellungnahme des Gemeinsamen Elternbeirats vom Novem— 
ber 2020 — nicht ausgereicht worden und eine wichtige Information im Sachvortrag - die Bewertung 

von Testgeräten — nicht korrekt dargestellt war (Einstufung „störend“, dabei hatte die Schulleitung 

das Gerät befürwortet). Nachdem beides durch Zufall kurz vor der Sitzung bekannt geworden war, 
änderte der Stadtrat seine Meinung und stimmte - gegen den Verwaltungsvorschlag — für die An— 

schaffung der Raumluftreiniger. 

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Stadtrat schon in seiner Dezember-Sitzung die Anschaffung 

der Raumluftreiniger fordert hätte, falls den Stadtratsmitglieder die — zu diesem Zeitpunkt bereits bei 

Stadtspitze und Verwaltung vorliegende - Stellungnahme des Gemeinsamen Elternbeirats mit seinen 
an den Stadtrat gerichteten Empfehlungen ausgereicht worden wäre. In diesem Fall hätte man die 
Raumluftreiniger rechtzeitig zurWiederöffnung der Grundschulen am 22. Februar anschaffen und die 
Gesundheit der Kinder damit besser schützen können. 

Diese beiden „Fehler“ in den Unterlagen wären früher bemerkt worden, wenn die Sitzungsunterlagen 
vom Dezember und März auch an die Schulleitungen und den Gemeinsamen Elternbeirat versandt 
worden wären. Denn es ist für externe Organisationen sehr aufwändig, auf gut Glück alle Sitzungsein— 
|adungen des Stadtrats daraufhin zu überprüfen, ob etwas für sie Relevantes behandelt wird. Dage- 

gen ist der Verwaltung bei der Erstellung von Sachvorträgen ja bekannt, welche Einrichtungen, Orga- 

nisationen, Vereine, Unternehmen etc. darin genannt werden. 

Um solche Probleme — die in der Vergangenheit auch an anderen Stellen auftraten - in Zukunft zu 
vermeiden, stelle ich folgenden Antrag: 

Der Stadtrat beschließt, für einen bessere Einbindung der Betroffenen bei Sitzungsunterlagen 
zu sorgen, und ergänzt dazu seine Geschäftsordnung in 5 28 („Form und Frist für die 
Einladung”) um den folgenden, zusätzlichen Absatz: 

(7) Wenn Einrichtungen, Organisationen, Vereine, Unternehmen etc. in den Unterlagen zu ei- 
nem Tagesordnungspunkt genannt werden oder direkt betroffen sind, erhalten ihre offiziellen 
Vertreter*innen (bei Schulen: Schulleitungen M Elternbeiräte, bei mehreren Schulen der 
Gemeinsame Elternbeirat) die Unterlagen zeitgleich mit den Stadtratsmitgliedern zugesandt, 
damit sie dazu - falls nötig - rechtzeitig vor der Sitzung Stellung beziehen können. Eine Stel- 

lungnahme ist den Stadtrats- bzw. Ausschussmitgliedern zeitnah zur Kenntnis zu bringen. 

Mit freundlichen Grüßen

/
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Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

(Gemeindeordnung – GO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796) 

BayRS 2020-1-1-I 

 

Art. 37 Zuständigkeit des ersten Bürgermeisters 

(1) 1Der erste Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde keine grundsätzliche Bedeutung haben und 

keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, 

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen 

hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haushalts- oder personalrechtliche 

Entscheidungen der Gemeinderat zuständig ist, 

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 

geheimzuhalten sind. 

2Für die laufenden Angelegenheiten nach Satz 1 Nr. 1, die nicht unter Nummern 2 und 3 fallen, kann 

der Gemeinderat Richtlinien aufstellen. 

(2) 1Der Gemeinderat kann dem ersten Bürgermeister durch die Geschäftsordnung weitere 

Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen; das gilt nicht für den Erlass von Satzungen 

und für Angelegenheiten, die nach Art. 32 Abs. 2 Satz 2 nicht auf beschließende Ausschüsse 

übertragen werden können. 2Der Gemeinderat kann dem ersten Bürgermeister übertragene 

Angelegenheiten im Einzelfall nicht wieder an sich ziehen; das Recht des Gemeinderats, die 

Übertragung allgemein zu widerrufen, bleibt unberührt. 

(3) 1Der erste Bürgermeister ist befugt, an Stelle des Gemeinderats oder eines Ausschusses dringliche 

Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. 2Hiervon hat er dem 

Gemeinderat oder dem Ausschuss in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

(4) Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht über die Beamten und Arbeitnehmer der 

Gemeinde. 

Art. 46 Geschäftsleitung 

(1) 1Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet und verteilt der erste Bürgermeister die 

Geschäfte. 2Über die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinderatsmitglieder beschließt der 

Gemeinderat. 

(2) 1Der erste Bürgermeister bereitet die Beratungsgegenstände vor. 2Er beruft den Gemeinderat 

unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener Frist ein, erstmals unverzüglich nach Beginn der 

Wahlzeit. 3Der Gemeinderat ist auch unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel der 

ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des 

Beratungsgegenstands verlangt. 4Die Sitzung muss spätestens am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit 

oder nach Eingang des Verlangens stattfinden. 
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